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Referentenentwurf

des Bundesministerjums der Justiz und für Verbraucherschutz

Entwurf eines  Gesetzes  zur  Umsetzung  der  Richtlinie  (EU)  2016/943
zum  Schutz von  Geschäf(sgeheimnissen  vor rechtswidrigem  Erwerb
sowie rechtswidriger Nutzung Und Offenlegung

A.. Problem uhd Ziel

Die  Richtlinie (EU) 2016/943 des  Europäisc,hen  Pariaments.und  des  Rates vom  8. Juni
2016 über den Schutz vertraulichen` Know-hows und vertraulicher Geschäftsinfomationen
(Geschäf(sgehejmnisse)  vor  rechtswidrigem   Erwerb  sowie  nechtswidriger  Nutzung  und
Offenlegung  (ABI.  L  157 vom  15.6.2016,  S.1) verpflichtet die  Mitgliedstaaten zum  zivil-
rechtlichen  Schutz von  Ges.chäftsgeheimnissen..  Dem  liegt die Wertuno zugrunde,  dass
der  Zugang  zu  Geschäftsgeheimnissen  und  deren  Verwertung  einen  erheblichen  wirt-
schaftlichen  Wert  danstellen  können.  Gleichwohl  unterfallen  Geschäftsgeheimnisse- auf
Grund ihrer Art nicht immer dem besonderen Schutz von Spezialgesetzen wie zum  Bej-
spiel dem Patehtgesetz oder dem Urhebemechtsgesetz.

Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen wird im deutschen Recht bislang über die Straf-
vorschriften  der §§.`17  bis  19  des  Gesetzes  gegen  den  unlauteren  Weftbewerb  (UWG)
sowie über die §§ 823 und 826 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ggf. in Verbindung
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mit  §,,1004  BGB  analog  gewährleistet. -Dies  ist  für eine  Umsetzung  der Vorgabeh
Richtlinie (EU) 2016/943 nicht ausreichend.  Daher ist eine spezffische Umsetzung im
vilrecht erforderiich.

u

8.. Lösung

Die Richtlinie (EU) 2016/943 wird durch ein neues Stammgesetz umgesetzt. Dadurch wird
ein  in  sich  stimmiger Schutz  vor  rechtswidriger  Erlangung,  rechtswidn.ger  Nutzung  und
rechtswidriger Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen erreicht.

Artikel 1  dieses Gesetzes enthält das neue Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnis-
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Schutz von Geschäftsgeheimnissen. bei deren Missachtung eine rechtswidrige Erlangung
beziehungsweise eine rechtswidriöe  Nutzung oder offeniegung eines Geschäftsgeheim-

• nisses vomegt  (§ 3).  § 4  enthält'Gründe,  bei  deren  Vorliegen  im  Einzeffall  ein  Verstoß

gegen § 3 gerechtfertigt sein kann.
'

Abschnift 2 enthält die Ansprüche des lnhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den
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tung,  Herausgabe und Rückruf (§ 6), Auskuhft (§ 7), und Schadensersatz bei fahrlässiger
odör vorsätzliöher Verletzung (§ 9).

ln `Abschnift 3  wenden  Regelungen  zum  zivilgerichtlichen  Verfahren  bei  dör  Verletzung
von Geschäftsgeheimnissen getroffen.  Durch Regelungen zur Geheimhaftung im gericht-
Iichen Verfahren in §§ 15 bis  18 wird der Rechtsschutz von Kläger und Beklagtem  nach-
haltig verbessert.
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Abschnift 4 enthält die zuvor in den  §§ 17  bis  19 UWG  geregelten Strafvorschrffien zurh
Schutz von .Geschäftsgeheim nissen.

Die Artikel 2  bis  4  nehmen  die  erforderiichen  Folgeänderungen  in  der Strafpro`zessord-
nung, dem Gerichtskost?ngesetz und dem UWG vor.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Keine.

E. Erfüiiungsaufwänd

E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Keiner.

E.2 Erfüllungsaufwamd für die Wirtschaft

Ein gewisser Erfülluhgsaufwand kann sich daraus ergeben dass Untemehmen angemes-
sene  Maßnahmen  zum  Schutz von  Geschäftsgeheimnissen treffen  müssen,  um  in  den
Schutzbereich  des  Gesetzentwurfs  zu  fallen.  Der  hieriür  anfallende  Eriüllungsaufwand
kann nicht geschätzt werden, weil die angemessenen Maßnahmen abhängig von der Ah
des  Geschäftsgeheimnisses  und  des  Untemehmens  sehr  unterschiedlich  sein  können.
Dieser möglicherweise entstehendg Erfüllungsaufwand  ist  Folge der 1 :1-Umsetzung der
Richtlinie (EU) 2016/943 und fällt daher nicht unter die „One in, one out`.-Regel.

Davon Bürokratiekosten aus Lnformationspflichten

Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Keiner.

F. Weitere Kosten

Die  erweiterten  Schutzmöglichkeiten  werden  zu  einer  Mehrbelastung  der  ordentlichen

geehr:c,hj:j:%:rnefät]:eä::,fchhd::te:Legv:e+eacAhTswp:¥ä::.€:eg:änddeerr¥::::nuägev#£s,::äuftnsä
steuem, indem sie nach § 14 Absatz 3 GeschGehG die Möglichkeit erhahen, die gerichtli-
che Zuständigkeit zu konzentrieren.

Kosten für die Wirtschaft und für soziale Sicherungssysteme werden nicht erwartet. Auch
'

sind keine Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, ersichtlich.
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Referentenentwurf  des  Bundesministeriums  der  Justiz. und
für Verbraucherschutz

EntwurF eines Gesetzes zur Umsetzung der Richt[inie (EU) 2016/943
zumschu:o#:r:::cGh#r?geehreLmu::::nuvnodräeffcehnfe#igg|,mErwerb

Vom ...

Der Bundestag hat das folgende Gesetz besöhlössen:

Artikel 1

Gesetz zum Schutz von Geschäf(sgeheimnissen

(deschGehG)
InhaltsübeTsicht

Absöhnitt'   1

A  11 g e m  e i  n-e s

§ 1            Begriffsbestim mungen

§2.         EriaubteHandlungen

§ 3           Handlungsverbote

§ 4          Rechtfeftigungsgründe

Abschnitt    2
•Ansprüche    bei    RechtsverletzJngen

§ 5          Beseitigung und unterlassung

§ 6          Vemichtung; Herausgab?; RücknJf; Entfemung und Rücknahmevom Markt

§ 7          Auskunft über rechtsverletzende produkte; Schadensersatz

§ 8          Anspruchsausschluss bei unverhältnismäßigkei.t

§ 9          Haftung.des Rechtsverletzers

§10.      AbfindunginGeld

§ 11'        H'aftung des lnhabers eines`Untemehmens

§ 12        Herausgabeapspruch nach Eintritt der veq-ährung

§ 13     '   Missbrauchsverbot

t)              Artikel  l  dieses Gesetzes dient der umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 de§ Europäisch.en par-

lamönts  und  des  Rates vom  8.  Juni  2016  über den  Schutz vertraulichen  Know-hows  und vertrauli-
cher Geschäftsinformationen  (Geschäftsgeheirnnisse) vor rechtswidrigem  Erwerb sowie rechtswidri-
ger Nutzung und Offenlegung (ABl. L 157 voTh  15.6.20.16, S.1).
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•Abschnitt    3

Verfahren    in    Geschäftsgehe'i.mnisstreitsachen

§ 14        Sach`liche und örtliche zuständigkeit; Veroidnungsemächtigung

§i5        Geheimhaltung

§16        0n]nungsmittel

§ 17    .   6eheimhaltung nach Abschluss des veriahrens

§ 18        Weiteie gerichtliche Beschränkungen

§ 19        Veriahpenbei Maßnahmennachden§ 15bis l8

§ 20.        Bekanntmachung des urteils

§ 21        Streiwertbegünstigung

Abschnitt    4

Strafvorschriften

§ 22        Strafvorschrif(en.

A.bschnitt   1

Allgemeines

n

§1

Begriffsbestimmungen
•    lm sinne dieses Gesetzes ist

1.     Geschäftsgeheimnis

eine lnfomation, die             ,

a)   WcehdeeLj:j:%e::tmdtj:s°ecrhAnrij::enn]:f!::e:ht:itneenndue:gpeeht:r::{:ndnetno:::`::::dLeeit:            .

res zugäriglich ist und daher von wirtsch?ftlichem Weft ist und

b)    Gegenstand    von    angemessenen    Geheimhaftungsmaßnahmen    durch    ihren
.  rechtmäßigen lnhaber,ist;

2.     lnhaber\ eines Geschäftsgeheimni;ses

jede  natürliche oder juristische Person, die   ein  Geschäftsgeheimnis rechtmäßig er-
langt hat unq das Geschäftsgeheimnis nutzen und offenlegen dari;

3.     Rechtsverietzer

jede  natürliche  oder juristische  Person,  die  entgegen  §  3  ein  Geschäftsgeheimnis
rechtswidrig erlangt, nutzt oder offenlegt;

4.    rechtsjerietzendes produkt
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ein  Produkt,  dessen  Konzeption,   Merkmale,   Funktiq'nsweise,   Herstellungsprozess
. oder Marketing  in  erheblichem  Umfang auf einem  rechtswidrig eriangten,  genutzten
oder offengelegten Geschäftsgeheim njs berum

r

§2

Eri.aubte Haindlun8en

(1)   Ein  Gesöhäftsgeheimnis  dari  durch  Gesetz,  auf  Grund  eines  Gesetzes  oder
durch Rechtsges.phäft erlangt, 'genutzt oder offengelegt werden.

(2)   Ein Geschäfts9eheimnis d.arf insbesondere eriangt werden dunch             \

|.     eine eigenständige.Ehtdeckung oder schöpfung;

2.    ein Beobachten,  Untersuchen,  Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegen-
stands, das oder der

a)    öffentlich verfügbar gemacht wurde, oder

b)    sich im  rechtmäßigen Besitz des Beobächtenden,  Untersu'chenden, Rückbauen-
den oder Testenden befindet und dies'er keiner Pflicht zur Beschränkung der Er-
langung des Geschäftsgeheim nisses uriteHiegt;

Hri

3.     ein Ausüben von  lnfomations- und Anhörungsnechten der Arbeftnehmer oder Mitwir-
kungs-und Mftbestimm ungsrechte `der Arbeitnehmervertretung.

§3

Handlungsverbote

(1)   Ein Geschäftsgeheimnis darf nicht eriangt werden durch                                        )

1.     unbefugten  Zugang  zu,  unbefugte Aneignung  oder unbefugtes  Kopieren  von  D`oku-
menten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektrönischen. Dateieh; die si6h. im
rechtmäßigen Besitz des. Inhabers des Geschäftsgeheimniss6s befinden und die. das
Geschäft`sgeheimnis enthalten oder aus denen sich das Ge§chäftsgeheimnis ableiten
l,ässt, oder

2.    jede§. sbnstige Verhalten, das. unter.den jeweiligen Umständen. nicht dem Grundsatz
von  Treu  und  Glauben  unter  Berücksichtigung  der an§tändigen  Marktgepflogenheit
entspricht.

(2)EinGeschäftsgeheimnisdarinichtnutzenoderoffenlegen,wer

1.     das Geschäftsgeheimnis durch eine e©ene Handlung nach Absatz l

a)    Numm6rl oder

b)    Nummer2

erlangt hat,

2.     gegen eine verpflichtung zur Beschränkung der Nutzung des Geschäftsgeheimnisses
verstößt, oder
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3.     gegen eine verpflichtung verstößt, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen,

(3)   Ei`n  Geschäftsgeheimnis  dari nicht  erlangen,  nutzen  oder offenlegen,  wer weiß
oder..wissen  müsste,  dass das.Geschäftsgeheimnis entgegeni Absatz 2 genutzt oder of-
fenge[egt worden  ist.  Das  gilt  insbesondere,  wenn  die  Nutzung  in  der  Herstgllung,  dem
Anbieten, dem  lnverkehrbringen, der Einfuhr, der Ausfuhr oder der Lagerung von rechts-
verietzehden Produkten besteht.

§4
•    Rechtfertigupgsgründe

Die  Eriangung,  die  Nutzung  öder die  Offenlegung  eines .Geschäftsgeheimnisses ist
gerechffertigt, wenn dies zum Schutz eines berechtigten lnteresses eriorderlich ist, insbe-
sondere

1.     zur rechtrhäßigen  Ausübuhg  des  Rechts  der freien  Meinungsäußerung  und  der  ln-
fomationsfreiheit rmch der Charta der Grundrechte der Eüropäischen Union (ABI. C
202 vom  7.6.2016,  S. 389), einschließlicp der Achtung der Freiheit und der Pluralität
der Medien;

2.     zur Aufdeckung  einer rechtswidrigen  Handlung oder eines anderen  Fehlverhalt.ens  ,
. wenn die das Geschäftsgeheimnis eriangende,  nutzende oder offenlegende Person
in der Absicht handelt,.das allgemeine öffentliche lnteresse zu schützen;    `

3.     im Rahmen der offenlegung durch Arbeftnehmer gegenüber, der Arbeitnehmerverire-
tung, wenn dies erforderlich ist,  dam die Arbeitnehmervertretung ihre Aufgaben er-
füllen kann.

•  Abschnitt   2

Ansprüche.bei   Rec.htsverletzungen

§5

Beseitigung und Unterlassung

Der  lnhaber des  Geschäftsgeheimnisses  kann  den  Rechtsverietzer auf Beseitigung
der  Beeinträchtigung  und  bei Wiederholungsgefahr auch  auf  Unterlassung  in  Anspruch
nehmen. Der Anspruch auf Unteriassung besteht auch dann, wenn eine Rechtsverietzung
erstmalig droht.

§6

Vemichtung; Herausgabe; Rückruf; Entfernung und Rücknahme vom Markt

Der lnhaber des Geschäftsgeheimnisses kann den. Rechtsverietzer auch in. Ansprrch
nehmen auf

1 .    Vemichtung oder Herausgabe der im Besitz oder Eigentum des Rechtsverletzeß ste-
henden  Dokumente,  Gegenstände,  Materialien,  Stoffe  oder elektronischen  Dateien,
die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder verkörpem,

(®
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2.     Rückruf des rechtsverietzenden produkts,

3.     dauerhafte Entfemung der rechtsverletzenden produkte aus den vertriebswegen,

4.    Vemichtung der rechtsverletzenden produkte oder

5.     Rücknahme der.rechtsverle.tzenden  Produkte vom  Markt, wenn der Schutz des Ge-
schäftsgeheimnjsses hierdunch nicht be,einträchtigt wird.

§7

Auskunft über rechtsverletzende Proddkte; Schadensersatz

(i)   Der  inhaber  des  Geschäftsgeheimnisses  kann  vom  Rechtsvärietzer  Auskunft
über folgende Angaben über die Herkunft und den Vertriebsweg von rechtsverletzenden
Produkten veriangen:

1.     Namen und Anschrift der Hersteller,  Lieferanten und anderer Vorbesitzer der rechts-
verletzenden  Pnodukte  sowie  der  gewerblichen  Abnehmer  und  Verkaufsstellen,  für
die sie bestimmt waren, und

2.     die Menge der hergestellten,  bestellten, ausg.elieferteri  oder erhaltenen  rechtsveriet-
zenden Piiodukte s,owje über die Kaufpneise.

(2)   Erteilt  der  Rechtsverletzer  vorsätzlich  oder  grob  fahhässjg  die  Auskunft  nicht,
verspätet, falsch oder unvollständig, ist er dem  lnhaber des Geschäftsgeheimnisses zum
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

§8

Anspruchsäusschluss bei Unverhältnismäßigkeit

Die Ansprüche  nach  den §§ 5  bis  7 Absatz 1  sind  ausgeschlossen, w-enn die  Erfül-
Iung im Einzeffall unverhältnismäßig wäre unter Berücksichtigung insbesondene

1.    des wehes oder eines anderen spezffischen Merkmals des Geschäftsgeheimnisses,

2.     der getroffenen Geheimhaltungsmaßnahmen,

3.     des Verhaltens des  Rechtsverietzers bei Eriangung,  Nutzung oder Offenlegung des
Geschäftsgeheimnisses,

4.     der Folgen der rechtswidrigen  Nutzung  oder Offenlegung  des  Geschäftsgeheimnis-
Ses'

5.    der  berechtigten   lnteressen   des   lnhabers  des. Geschäftsgeheimnisses   und   des
Rechtsverietzers sowie der Auswirkungen, die die Erfüllung der Ansprüche für beide
haben könnte,

6.     der berechtigten lnteressen Dritter, oder

7.    des öffentlichen [nteresses.
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§9

Ha[ftung des. Rechtsverietzers

(1 )   Ein  Rechtsverletzer; der vorsätzlich oder fahrlässig handelt,  ist dem  lnhaber des
Geschäftsgeheimnisses  zum  Ersatz  des  daraus  entstehenden  Schadens  verpflichtet.
§ 619a des Bürgeriichen Gesetzbüchs bleibt unberühri.

(2)   Bei  der  Bemessung  des  Schadensersatzes  kann  auch  der  Gewinn,  deh  der
Rechtsverletzer durch  die Verletzung  des  Rechts erzielt hat,  berücksichtigt,werden.  Der
Schadensersatzänspruch kann auch auf der Grundiage des Betrages bestimmt werden,
den der 'Rechtsver[etzer als angemessene Vergütung  hätte entrichten müssen, wenn er
die  Zustimmung  zu. Erkmgung,  Nutzung  oder  Offenlegung  des  Geschäftsgeheimnisses
eingeholt hätte.

(3)   Der lnhaber des Geschäftsgeheimnisses kann auch wegen des Schadens,  der
nicht Vemögensschaden  ist, von  dem  Rechtsverietzer eine  Entschädigung  in  Geld ver-
Iangen, soweit dies der Billigkeit entspricht.

§10

•Abfindung in Geld

(1 )   Ein  Rechtsverletzer,  der weder vorsätzlich  noch fahrlässig  gehandelt  hat,  kann
zur Abwendung der Ansprüche nach den §§ 5 oder 6 den lnhaber des Geschäftsgeheim-
nisses in Geld abfinden, wenn dem Rechtsverletzer durch die Eriüllung der Ansprüche ein
unverhännismäßig großer Nachteil entstehen würde und wenn die Abfindung in Geld als
angemessen erscheint.

(2)   Die  Höhe der Abfindung  in  Geld  bemisst sich  nach  der Vergütung,  die  im  Falle
einer vertraglichen Einräumung des Nutzungsrechts angemessen wäre. Sie dari den Be-
trag nicht üben§teigen,  der einer Vergütung im  Sinne von Satz  1  für die Länge des Zeit-
raums entsbricht, in dem dem lnhaber des Geschäftsgehe'imnisses ein Unterlassungsan-
spruch zusteht.

§11

Haftung des lnhabeis eines Unternehmen.s

lst der Rechtsverletzer Beschäftigter oder Beauftragter eines Untemehmens,  so hat

8:rn',nnhhaabbeerrddeess%en::Läefths£:::!.mFnJ:SdeesndAensA#:::hn§C7hAd:srä8§25g?,jtsd7e:Uncuhr,g::::
der  lnhaber des  Unternehmens vorsätzlich  oder grob fahrlässig die Auskunft  nicht,  ver-
spätet, falsch oder unvo[lständig eriem hat.

§12

Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung

Hat der Rechtsverletzer ein  Geschäftsgeheimnis vorsätzlich oder fahrlässig eriangt,
offengelegt oder genutzt  und  durch  diese Verletzung  eines  Geschäftsgeheimnisses  auf
Kosten des lnhabers des Geschäftsgeheimnisses etwas erlangt, so ist er auch nach Ein-
triti  der Veriährupg  des  Schadensersatzanspruchs  nach  § 9  zur  Herausgabe  nach  den

(®

•®
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Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer. ungerechtfertigten
Bereicherungverpflichtet.DieserAnspruchverjährisechsJahrenachseinerEntstehung.

§13

Mjssbrauchsv®rbot

Die  Geltendmachung  der Ansprüche  nach  diesem  Gesetz  ist  unzulässig,  wenn  sie
unter Berücksichtigung der gesamten Umstände missbräuchlioh ist.  Bei missbräuchlicher
GeltendmachungkannderAnspruchsgegnerErsatzderfürseineRechtsverteidigunger-
forderlichen  Aufwendungen  verlangen.  Weiter gehende  Ersatzansprüche  bleiben  unbe-
rührt.

Abschnitt   3

Verfahren   in   Geschäftsgeheimnisstreitsachm

'                              §.14

SachlicheundörtlicheZustä.ndigkeit;Verordnungsemäclitigung

(1)   Für Klagen, dunch die Ansprüche nach diesem Geseü geltend gemacht wenden
(Geschäftsgeheimnisstreitsadhen),  sind  die  Zivilkammem  der  Landgen.chte  ohne  Rück-
sicht auf den streweft ausschließlich zuständig.                               `

(2)   Für Geschäftsgeheimnisstreitsachen ist das Gericht ausschließlich zuständig,  in
dessen'BezikderBeklagteseinenallgemeinenGerichtsstandhat.HatderBeklagtekei-
nen  Wohnsitz,  ist  nur das  Gen.cht zuständig,  in  dessen  Bezirk die`Handlung  begangen
worden ist.

/

(3)   Die
Landgericht

•,'`u

_ _ __, T,.__ -.,- [-Vvl   l-5£llN=  .llt=lllt=rer  Lanagencnte  zu-zuweisen.  Die  Landesregie-rungen  können diese  Emächtigung  durch  Rechtsverondnung
aüf die Landesjustizve"altungen  übehnagen.  Die Länder können außendem durch Ver-
einbarung die den Gerichten eines Landes obliegenden Geschäftsgeheimnisstneftsachen
insgesamtoderteilweisedemzuständigenGerichteinesanderenLandesübeftragen.

Landesregierungen   .werden   emächtigt,   durch   Rechtsverordnung   einem
die Geschäf[sgeheimnisstreitsachen der Bezirke meherer Landgerichte zu-
ie  LanHeeraniarHr`^^i  i,Ä__.__   -!__ _   i -......

§15

Geheimhaltung

(i)inGeschäftsgeheimnisstreitsaohenkanndasGen.chtderHäuptsacheariAntrag
einerParteistreitgegenständlichelnfomationenganzoderteiweisealsgeheimhattungs-
bedürftigeinstufen,wenndieseeinGeschäftsgeheimnisseinkönnen.

(2)   Die Parteien, ihre Prozessvertreter, Zeugen, Saähvektändige, sonstige Vertneter
und  alle sonstigen  Personem  die an  Geschäftsgeheimnisstneitsachen  beteiligt sind  oder
die  Zugang  zu  Dokumenten  eines  solohen  Verfahrens  haben,  müssen  als  geheimhal-
tungsbedürftig  eingestufte  lnfomationen  vertraum3h  behandeln  und  dürfen diese  außer-
halb eines gerichtlichen Verfahrens  nicht nutzen  oder offenlegen,  es sei denn,  dass  sie
von diesen außerhalb des Verfahrens Kenntnis erlangt haben.
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•§16

0rdnungsmittel

Das Gericht kann bei Zuwiderhandlungen gegeh die Verpflichtungen nach §  15 Absatz 2
ein  Ordnungsgeld  bis  zu  1  000  Euro oder Ordnungshaft bis zu einer Woche festsetzen
und  sofört vollstrecken.  Bei der Festsetzung von Ordnungsgeld ist zugleich für den  Fall,
dass dieses nicht beigetrieben werden kann, zu bestimmen, in welchem Maße Ordnungs-
haft an seine Stelle tritt.

§.17

Geheimhaltung nach Abschluss des Verfahrens

DieVerpflichtungennach,§15Absatz2bestehenauchnachAbschlussdesgerichtlichen
Verfahnens foh.  Dies  gilt  nicht,  wem  das  Gericht das Vorliegen  des  stre.rigegenständli-
chen  Geschäftsgeheimnisses  durch  rechtskräftiges  Urten  vemeint  hat  oder  sobald  die
streitgegenständlichen  lnfomationen für Personen  in den Kreisen, die üblicherweise mit
solchenlnfomationenumgehen,bekanntoderohneweitereszugänglichwerden.

§18,

Weitere gerichtliche Beschränkungen

(1)   Zusätzlich zu  §  15 Absab 1  beschränkt das  Gericht der Hauptsache  zur Wah-
rungvonGeschäftsgeheimnissenaufAntrageinerPärteidenZugangganzoderteilweise
auf eine bestimmte Anzahl von Personen

1.     zu  von  den  Pafteien  oder Dritten  eingereichten  oder vorgelegten  Dokumentem  die
Geschäftsgeheim nisse enthalten könn.en, oder

2.     zur  mündlichen  Verhandlung,   bei  der  Geschäftsgeheimnisse  offengelegt  werden
könnten,undzuderAufzeichnungoderdernProtokowdermündlichenVerhandlung.

Dies  g" nur,  soweit nach Abwägung  aller Umstände das  Geheimhaltungsinteresse  das

tFv:nhtRdeecrh?sest:#!£ienu:drieTj:Ct:`,!rcehsesv8riephhörre3`U#eußn!:,rgtpef:|;#nj3ther,fss:Fncdh:§t:#seeffe*:
natürlichen  Person jeder Partei  und einem  ihrer Prozessvehneter oder sonstigen Veftre-
temZugangzugewähren.lmÜbrigenbestimmtdasGerichtnachfreiemErmessenwel-
che Anordnungen zur Erreidhung des Zwecks efforderlich sind.

(2)  Wenn das Gericht Beschränkungen  nach Absatz 1  Sati 1  triffi,  dari Drfflen  und
nichtzugelassenenPersonennureineFassungdesUrteils,vonBeschlüssenoderVeriü-
gungen  zur  Verfügung  gestellt  werden,  in  der  die  Geschäftsgeheimnisse  enthanenden
Ausführungengelöschtodergeschwärztwurden.

(3)   Die §§ 15 bis 18 Absak 1  und 2 gelten entsprechend im Veriahren der Zwangs-
vollstreckung,  wenn  das  Gericht der Hauptsache  lnfomationen  nach  §  15  Absatz 1  als
geheimhaltungsbedürftig   eingestuft  oder  zusätzliche   Beschränkungen   nach   Absatz l
Satz 1 getroffen hat.

®

®
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§19

Veifahren bei Maßnahmen nach den §§ 15 bis 18

(1)   Das Gericht der Hauptsache kann eine Maßnahme nach § 15 Absatz 1  und § 18
Absatz 1  ab Ähhängigkeit des Rechtsstreits anordnen.

(2)   Die andere Partei ist spätestens nach Anordnung der Maßnahme vom Gericht zu
hören,  Das  Gericht  kann  die  Maßnahmen  nach  Anhörung  der  Parteien  aufheben  oder
abändem.

(5)   Die  den  Antrag  nach  § 15  Absatz 1  oder § 18 Absatz 1  stellende  Partei  muss
glaubhaft machen,  dass es ' sich  bei  der streftgegenständlichen  lnforTnation  um .ein 'Ge-
schäftsgeheimnjs handelt.

(4)   Werden mft dem Antrag oder nach einer Anordnung nach § 15 Absatz 1  oder ei-
ner Anordnung .nach .§ 18 Absatz 1  Nummer 1  Schriftstücke und sonstige Unteriagen ein-
gereicht oder vorgelegt,  muss  die den Antnag  stellende Partei  diejenigen Ausführungen
kennzeichnem  die  nach .ihrehi  Vorbringen  Geschäftsgeheimnisse entharten.` lm  Fall  des
§ 18  Absatz 1   Nummer 1   muss  sie  zusätzlich  6ine, Fassung  ohne `Preisgabe  von  Ge-
schäftsgeheimnissen vöriegen,  die eingesehen wenden  kann.  Wird  keine solche  um  die
Geschäftsger`eimnisse neduzierte Fassung .vobelegt,  kanh das Gericht von der Zustim-
mung zur Einsichtnahme ä`usgehe.n, es sei denn, ihm sind besondene Umstände bekannt,
die eine solche Vermutung nicht rechfferiigen.

(5)  .Das Gericht entscheidet über den Antrag dunch Beschluss. Beabsichtigt das Ge-
richt die.Zurückweisung des Antrags,  hat es die den Ant`rag stel[ende  Pariei. darauf und
die Gründe hieffür hinzuwejsen und ihr binnen einer zu bestimmenden. Frist Gelegenheit
zu,r Stellungnahme zu geben.  Die Einstufung als geheimhaltungsbedüritig nach § 15 Ab-
satz 1  und.die Anordnung der Beschränkung nach § 18 Absatz 1  kann nur gemeinsam rm
dem  Rechtsmittel .in der Hauptsache angefochten werden. ' lm  Übrigen findet die sofortige
Beschwerde statt.

(6)   Gericht der Hauptsache im Si.nne dieses Abschnifts ist

1 . das Gericht des ersten Rechtszuges oder

2. das Berufungsgericht, wenn die Hauptsache in der Berufungsinstanz anhängig ist.

§20

Bekanntmachung des Urteils .

(1 )   Der obsiegenden Partei einer Gesc`häftsgeheimnjsstreftsache kann auf Antrag in
der.Urieilsfome[ die Befugnis zugesprochen werden, .das .Urteil oder lnfomationen über
das  Urteil auf Kosten der unteriie9enden  Par(ei öffentlich  bekannt zu  machen, wenn die
obsiegende Partei hierfür ein berechtigtes lnteresse dariegt. Fom und Umfang der öffent-
Iichen  Bekanntmachung werden  unter Berücksichtigung  der berechtigten  lnteressen der
im Urieil genannten Personen 'in der Ur(eilsfomel bestimmt.

(2)   Bei  dLen  Entscheidungen  über  di;  öffe.ntliche  Bekanntmachung  nach  Absatz 1
Satz 1  ist zu berücksichtigen:

1.     der weri des Geschäftsgeheimnisses,
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2.     das  Verhalten  des  Rechtsverletzers  bei  Erlangung,  Nutzung  oder  Offenlegung  des
Geschäftsgeheimnisses,

3.     die Folgen der rechtswidrigen Nutzung oder offenlegung des Geschäftsgeheimnisses
und

4.     die Wahrscheinlichkeit ejner weiteren  rechtswidri'gen  Nutzung  oder Offenlegung  des
Geschäftsgeheim nisses durch den Rechtsverletzer.

(3)   Das Urteil darf erst nach Rechtskraft bekannt gemacht werden, es ;ei denn, das
Gericht bestimmt etwas anderes.

§21/

Streitwer(begünstigung

(1 )   Macht bei Geschäftsgeheimnisstreitsachen eine Pariei glaubhaft, dass die Belas-
tung mft den Prozes§kosten nach` dem vollen Streftwert ihre wirtsöhaftliche Lage erheblich
gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anoiidnen, dass die Verpflichtung

::essset:np:::!dzeusrsz:eh]'#negri:°bne£[:::.htskosten sich nach dem ihrer wirischaftsiage ang®             ®

(2)   Die Anordnung nach Absatz 1  bewirkt auch, dass

1.     die begür]stigte Par(ei die Gebühren ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem
Teil des Streitwerts zu entrichten hat,

2. `   die begünstigte Pariei, soweit ihr Kosten des Rechtsstreits auferlegt.werd6n oder so-
weit sie diese übörnimmt, die von dem Gegner entrichteten Gerichtsgebühren und die'   Gebühre.n  seines  Rechtsanwalts  nur nach  diesem  Teil  des  Strem^/erts  zu  erstaften

hät und

3.     der  Rechtsanwalt  def  begünstigten  Partei  seine  Gebühren  von  dem  Gegner  nach
dem  für  diesen  geltenden  Streitwert  beitreiben  kann,  soweit die  außergerichtlichen
Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm übemommen werden..

(3)   Per Antnag  nach  Absatz 1  ist vor der Verhandlung  zur Hauptsache  zu  stellen.

:a::nda:cre:r:?;h::ftehr:#i:;a:s£:#d;::nedfe#ii:k:a:nE?n:gFi3ored:::;:tf:es:s::T:s,ds:t;e,G?!:::s:z:u:r          h
hö.ren.

Abs.chnitt   4

Sträfvorschriften

§22

Stra[fvorschriften

(1)   Mit Freiheitsstrafe  bis zu  drei  Jahren  oder mit Geldstrafe wird  bestraft,  wer zur
Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs, aus .Eigennutz., zugunsten eines Drit-
ten oder in .der Absicht, dem lnhaber eines Untemehmens Schaden zuzufügen,
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1.     entgegen § 3 Absatz 1  Nummer 1 ein Geschäftsgeheimnis erlangt,

2.     entgegen  § 3.Absatz 2  Nummer  1  Buchstabe a  ein  Geschäftsgeheimnis  nutzt  oder
offenlegt oder

3.     entgegen § 3 Absatz 2 Nummer 3 als eine bei ejnem  Unt?mehmen beschäftigte Per-
son  ejn  Geschäftsgeheimni§,  das  ihr  im  Rahmen  des` Beschäftigungsverhältnisses
anvertraut worden  oder zugänglich  geworden  ist,  während  der  Geltungsdauer  des
Beschäftigungsverhältnisses offenlegt.  `

(2)   Ebenso  wird  bestraft,  wer  zur  Förderung  des  eigenen  oder fremden.Weübe-
werbs,  aus. Eigennutz,  zugunsten  eines  Driften  oder ih  der Absicht,  dem  lnhaber eines
Untemehmens Schaden zuzufügen, ein Geschäftsgeheimnis nutzt oder offenlegt, das er
durch eine fremde Handlung nach Absatz 1  Nummer 2 oder Nummer 3 eriangt hat.

(3)   Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer zur
Fönderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs-oder aus Eigennutz entgegen § 3 Ab-
satz 2  Nummer2  oder  Nummer 3  ein  Geschäftsgeheimnis,  da§  eine  ihm  im  geschäftli-
chen Verkehr anvertraute geheime ,Vorlage oder Vonschffi technischer Art ist,  nutist oder
offenlegt.

(4)   Mit Fi€iheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder " Geldstrafe wiiid bestraft, wer

1.     in den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 gewerbsmäßig handelt,

2.     in den Fällen des Absatzes 1  Nummer 2 oder Nummer 3 oder des Absatzes 2 bei der
Cffienlegung  weiß,  dass  das  Geschäftsgeheimnis  im  Ausland  genutzt  werden  soll,
oder

3.     in den Fällen des Absatzes 1  Nummer 2 oder des Absatzes 2 das Geschäftsgehe`im-
nis i-m Ausland nutzt.

(5)   Der versuch ist strafbar.

(6)   § 5  Nummer 7 des Strafgesetzbuches  gilt entspnechend.  Die `§§ 30  und  31  des
Strafgesetzbuchesgeltenentsprechend,wennderTäte[zurFörderungdeseigenenoder
fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt.

(7)   Die Tat wird  nur auf Antrag verfolgt,  es sef denn,  dass  die Strafverfolgungsbe-
hörde  wegen  des  besonderen  öffentlichen  lnteresses  an  der  Stnafverfolgung  ein  Ein-
schreiten von Amts wegen für geboten hält.

Artikel 2

ÄnderungderStrafprozessordnung

Die  Strafprozessordnung  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  7.  A`pril  1987
(BGBl.1  S.1074,1319),  die zuletst durch Artikel 2 des  Gesetzes vom  30. Oktober 2017
(BGBl.1 S. 3618) geänderi worden ist, wind wie folgt geändert:

1,      In§
'gen

_  ____, _ .... _``~v,,v.u   uu.w uig  wuiit3i  „s  io aes uesetzes gegen den  un-
rauteren Wettbewerb  und  § 22  des  Gesetzes  zum  Schutz von  Geschäftsgeheimnis-
sen" ersetzt.

374 Absatz 1  Nummer 7 werden die Wörter „den §§ 16 bis 19 des Gesetzes ge-
den unlauteren Wettbewerb" durch die Wörter „§ 16 des Gesetzes aeoen den iin-
.___   ,A,_Li,_
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2.     In § 395 Absatz 1  Nummer 6 werden die Wörter „und den §§ 16 bis  19 des Gesetzes
.gegen den  unlaüteren Wettbewerb" durch ejn  Komma  und die Wörter „§ 1'6  des Ge-
setzes  gegen den  unlauteren Wöttbewerb  und  § 22  des  Gesetzes  zum  Schutz von
Geschäftsgeheimnissen" ersetzt.    `

Artikel 3

Änderung .des Gerichtskostengesetzes

§ 51    des   Gerichtskostengesetzes   in   der   Fassung   der   Bekänntmachung   vom
27. Februar 2014 (BGBI.1 S.154), d.as zuletzt durch Artikel 2 Absatz 7 des Ggsetzes vom
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2739)geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.     In  Absatz 2 werden  nach  den Wöriem  „Gesetz gegen  den  unlauter6n Wettbewerb"
die Wörter „und, nach dem  Gesetz zum  Schutz von  Geschäftsgeheimnissen"  einge-
fügt.

2.     ln  Absatz  5  werden  nach  deh  Wort „Designgesetz6s"  ein  Komma  und`die  Wörier'  „§ 21  des Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen" eingefügt.

Artikel 4

Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb

Die§§17bis19de§GesetzesgegendenunlauterenWettbewerbinderFassungder
Bekanntmachung voh  3. März 2010 (BGBl. 1  S. 254), das zuletzt durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 233) geändert worden ist, werden aufgehoben.

®

Artikel 5

lnkrafttreten

Dieses Gesetztritt am...[einsetzen: Datum des Tages' drei Monate nach derverküm               .n
dung] in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Mit  dem  vorliegenden  Gesetzentwurf wird  'der Schutz von  Geschäftsgeheimnissen  ent-
sprechend unionsrechtljchen Vorgaben verbessert.

1.           Zielsetzung und Not`A/.endigkeit der Regelungen

Der  GesetzemMiri setzt die  Vorgaben  der  Richtlinie  (EU)  2016/943  des  Europäischen
Pariaments. und des  Rates vom  8. Juni 2016  übe,r den Schutz veriraulibhen  Know-hows
und   veriraulicher  Geschäftsinfomationen  (Geschäftsgeheimnisse)  vor  rechtswidrigem
Erwerb  sowie  rechtswidriger Nutzung  und  Offenlegung (Abl. L  157 vom  15.6.2016,  S.1)
um.(im Folgenden: Richtlinie (EU) 2016/943). Diese muss bis zum 9. Juni 2018 umgesetzt
werden (Artikel 19 Absatz 1` Richtlinie (EU) 2016/943).

Die bestehenden rechtlidhen  Regelungen reichen für eine Umsetzung der Vbrgaben `der
Richtlinie  nicht  aus.  Der Schutz Von'  Geschäftsgeheim`nissen  wird  im .demschen  Recht
Pislang  über die Strafvorschriften  der §§ 17 bis  19 des Gesetzes gegen den  unläüteren
Weftbewerb (UWG) sowie über die.§§ 823, 826 des Bürgeriichen Gesetzbuchs (BGB) ggf.
in  Verbindüng  m  §  1004  BGB  analog  gewährleistet.  Dies  genügt  den  Vorgaben der
LRichtljnie  (EU)  2016/943  nicht`,  da  diese  ein6  Verie'tzung  von  Geschäftsgeheimnissen

nicht wie clie §§ 17 bis l9 UWG. vom vorliegen einer besonderen Absicht abhängig macht.           \
Daher  ist  eine  ergänzende. zivilrechtliche  Umsetzung  der  Bestimmungen  der  Richtlinie
sowie eine Anpassung der Strafvorschrif(en eriorderlich.

'U

11.          Wesentlicher lnha[t des EntwLirf§

Die Richtlinie (EU) 2016/943 wind durch ein neues Stammgesetz umgesetzt. Dadurch wird
ein .in  sich  stimmiger Schutz  vor .der  rechtswidrigen  Eriangung,  der  rechtsuridrigen  Nu{-
zung  und  der  rechtswidrigen  Offenbarung  von  Geschäftsgeheimnissen  verwi'rklicht,  ln
dieses  Gesetz  werden  die 'bisherigen  StrafvoTschriften\ des  UWG in  modffizierter  Fom
aufgenommen.

Ar(ikel 1 enthält das neue Gesetz zum Scmz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG).
Abschn'ift 1  sieht  allgemeine  Regelungen  vor wie  eine  Definftion  des  Begriffs  des  Ge-
schäftsgeheimnisses   in  § 1   Nummer l   und   Handlungsverbote  zum   Schutz  von  Ge-
schäftsgeheimnissen,  bej  deren  Missachtung  eine  rechtswidrige  Eriangung  beziehungs-
weise  eine  rechtswidrige  Nutzung 'oder Offenlegung  eines  Geschäftsgeheimnisses vorl
liegt (§ 3). , § 4 enthält Rechtfertigungsgründe Zu diesen Verboten, so. kann zurn Beis'piel je
nach  den  Umständen des  Einzeffalls  ein Veistoß gegen  § 3` bei der rechtmäßigen Aus-
übung  der  Meihungsfreiheit  oder  bei  der  Aufdeckung  eines  Fehlverhartens  od6r  ein.er
rechtswidrigen Tätigkeft gerechtfer(igt sein.

Abschnitt 2 enthält die Ansprüche des  lnhabers des Geschäftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverietzer  bei  einer  rechtswidrigen  Eriangung,  einer  rechtswidrigen  Nutzung  oder
einer rechtswidrigen  Offenlegung..  Hierzu  zählen Ansprüche  auf Beseftigung  und  Unter-
Iassung (§ 5), Vernichtung, Herausgabe und Rückruf (§ 6), Auskunft (§`7) .und Schadens-
ersatz  bei  fahrlässiger  oder  vorsätzlicheri verietzuhg  (§ 9).  Werden  Ansprüche  miss-
bräuchlich geltend gemacht,  hat der Anspruchsgegner Anspruch auf den Ersatz der für
seine  Rechtsverteidigung  erforderiichen Aufwendungen  (§ 13).  Diese Ansprüche verjäh-j
ren  nach  den  allgemeinen  Verjährungsvorschriften  des  Bürgeriichen  Gesetzbuchs. .Eihe
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Sond6rveri.ährungsregelung wurde nur für den Herausgabeanspruch. nach Eintritt der Ver-
jährung  (§ 12) getroffen.

ln  Abschnitt 3  werden  Regelungen  zum  zMlgerichtlichen  Verfahren `bei  der  Verletzung
von Geschäft§g.eheimnissen getroffen.  Der Rechtsschutz der Betroffenen wird durch Re-
gelungen  zur Geheimhaltung  im.gericritlichen  Verfahren  in  den  §§ 15  bis  18  nachhaltig
verbessert.

Abschnitt 4 enthält die zuvor in 'den §§ 17 bis  19 .UWG enthaltenen Strafvorschriften zum
Schutz von Geschäftsgeheim nissen.

Die  Ariikel 2  bis  4  n6hmeh  die  erforderlichen  Folgeänderungeh ' in Lder Strafprozessord-
nung, dem Gerichtskosteng.esetz und dem UWG vor.

111.          Altemat!ven    `

Keinä.

Der. Schutz von Geschäftsgeheimnissen kann weder den Marktverhanensregelungen des
UWG' noch den vollständigen  lmmaterialgüterrechten wie zum  Beispiel dem  Patent- und
Markenrec'ht zugeordnet werdön.. Unterschiede zu den  lmmaterialgüterrsthten bestehen
insofem,  als  der Schutz von  Geschäftsgeheimnissen  von  der tatsächlich6n, Geheimhal-
tung  der  [nfomation  abhängt  und  keine  besondere  Quälität. der  lnfomationen  fü.r` den
rechtlichen Schutz erforderilch  ist. Von den  reinen  Marktverhaltensregelungen des UWG
unterscheidet sich der Schutz von  Geschäftsgeheimhissen `insofem, .als.er sich auf eine
lnfomation bezieht, d`ie handelbar ist und regelmäßig wirtschaftlichen Weh besitzt.

Da die Sträfvorschrif(6n zum Schutz vön Ge§chäftsgeheimnisseh bisiang in den §§ i 7 bis
19 UWG geregelt sind, wäre eine Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 im UWG selbst
grundsätzlich denkbar gewesen.  Die  Richtlinie (EU) 2016/943 sieht jedoch dffierenziehe
Vorschriften zur rechtswidrigen  Erlangung,  zur rechtswidrigen  Nutzung  und  Offenlegung
sowie zu  den daraus  resultierenden  Rechtsfolgen vor,  die unabhängig von einem Weft-
bewerbsverhältnjs  bestehen.  Dies  passt  nicht  zu  den  Marktverhaltensregelungen  des
UWG und würde den Charakter des Gesetzes deutlich verändern. Daher ist die Schaffung
eines neuen Stammgesetzes die sachgemäße Lösung.

lv.       Gesetzge bu ngs kom pete nz

Die  Gesetzgebungskompetenz des  Bundes für die  in  Artikel  1  enthaltenen  Regelungen
ergibt sich übewiegend. aus Artikel 73 Absatz 1  Nummer 9 des Grun`dgesetzes (gewerbli-
cher Rechtsschutz).  Für die .Regelungen in Artikel 1  §§ 14.bis 21  sowie Ariikel 2 und Arii-
kel 3 beruht die. Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf Artikgl 74 Absatz 1  Nummer 1
des, Grundgesetzes  (Gerichtsveriassung,. gerichtliches Veffahren).  Für Ariike[ 1  § 22  so-
wie Artikel 4 ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz aus Artikel 74 Absatz 1  Nummer 1
Grundgesetz (Strafrecht).

V.         Verei`nbarkeit mit dem Recht der Europäischen  union und völkerrechtlichen
'   Verträgen

Der Gesetzentwurf.ist mit dem  Recht der Europäischen  Union und völkerrechtlichen Ver-
trägen  vereinbar,  die  die  Bündesrepublik  Peutschland  aboeschlossen  hat.  Er  setzt  die
Vorgaben der Richtlihie (EU) 2016/943 und damit Recht der Europäischen Union in. natio-

Ra±::,uRnegceh:,udTä::crh:::e+ffteen,g,a:ria::tä:#knjcdh:,Tn]:etuEeun,S2tgT6T9g4e;S::LnorAg:]hk:L.t=,,:£:
zählen der Anspruch auf Auskunft (§ 7),  die  Haftung des  lnhabers eines  Untemehmens

®
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(§ 11) sowie Regelungen zur Zuständigkeit der Gerichte (§ 14) und eine Häriefallregelung
in der Stneitwedbegünstigung (§ 21).  Diese Regelun8en sind für ein neues Stammgesetz
erfonderiich und in verwandten Gesetzen wie dem .UWG, dem  Patentgesetz (PatG), dem
Urheber.rechtsgesetz (UrhG).und dem Markengesetz (Mark6nG) ebenfalls enthalten.

Der Gesetzentwurf entspricht auch den Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutsch-
land auf Grund von intemationalen Verträgen übemommen hat. Nach Artikel 39 Absatz 2
des  Übeneinkommens  über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen  Eigen-
tums  (BGBl.199411  S.1438,  1730  -TRIPS)  müssen  die  Mitgliedstaaten  zur Sicherung
eines wirksamen Schutzes gegen den unlauteren Weftbewerb „nicht offenbarie lnfomati-
onen"  insofern schützen,  als juristische und  natürliche  P6rsonen verhindem können sol-
Ien,  dass  lnfoma.tionen,  die  rechtmäßig  unter jhrer Kontrolle  Stehen,  ohne  ihr6 Zustim-
mung auf ejne Ar( und Weise erworben  oder benutzt werden,  die  den  anständigen  Ge-
pflogenheften i`n Handel und Gewerbe widersprechen.

. Vl..     Gesetzesfolg®n

1.    Rechts-und verwaltLJhgsvereinfachung

Verwaltungsverfahreh werden von diesem  Gesetzöntwurf nicht berührt, da die Durchset-
zung des Schutzes von  Geschäftsgeheimnissen zivilrechtlich ausgestartet ist.  Die  Rege-
Iungen zum Strafverfahren in Abschnm 4 entsprechen den bisherigen Regelungen in den
§§ 17 bis..19 UWG.

2.    Nachhaltigkeitsaspekte

Der  C;esetzentwuri  steht  im  Einklang  mit  den  Leitgedanken  der  Bundesregierung  zur
nachhaltigen  Entwicklung  im  Sinne  der  nationalen.  Nachhaltigke`rtsstrategje.  Ein  verbes-
serter Schutz von  Gesc.häftsgeheininissen  st.ärkt .die  lnnovationsfähigkeft. der' deutschen
Wirischaft. Dmch die Ausnahmetatbestände wird `gleiöhzeitig `das Recht auf lnfomations-
freiheft,  die  Pressefreiheft  und das  Recht zur Offenbaung von  Missständen  klargestellt.
Das trägt zur gesellschaftlichen Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger und damit zu einer
nachhaltigen Entwicklung bei.

3.    Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Die Gesetzesänderungen  und  ihr Vollzug führen weder bei Bund  und  Ländem  noch bei
den Gemeindön zu Mehrausgaben oder Mindereinn.ahmen. .

4.  `  Erfüllungsaufwand

a) Bürgerinnen und Bürger

Für Bürgerinnen u.nd Pürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

b) Wirtschaft

Für  Untemehmen,  insbesondere  k]eine  und  mittlere  Untemehmen,  können  aus  der An-
wendung  der  Vorschrffien  zusätzliche  Kosten  entstehen,  da  s.ie  angemessene  Schutz-
maßnahmen für ihre Geschäftsgeheimnisse treffen müssen,  um dem Schutzbereich des
Gesetzes ,zu  unterfallen,  und  diese  Schutzmaßnahmen  möglicherweise  dokumentieren
müssen. AIlerdings können  die  Unternehmen  selbst entscheiden,  ob sie den Schud[z für
ihre Geschäftsgeheimnisse m den dam verbundenen Schutzmaßnahmen wählen.  Der  .
Zeit-  und  Kostenaufwand  hieriür  kann  nicht seriös  geschätzt wenden.  Es  können  keine
Erfahrungswerte  aus  existierenden  Verfahrem  zur  analogen  Schätzung  henangezogen
werden  Bei  dem  Erfüllungsaufwand  handelt  es  sich  um  einen  einmaligen Aufwand  zur
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Einschätzung, welche Maßnahmen zum Scmz des Geschäftsgeheimnisses erforderiich
sind, und um-einen laufenden Aufwand zur Umsetzung. Der Aufwand ber.uht auf einer 1 :1-
Umsetzung  der  Richtlinie  Geschäftsgeheimnisse.  Der  Effüllungsaufwand  unterfäm  nicht
dem Anwendungsbereich der „O.ne in, one out"-Regel.

c)ErFüllundsaufwandderverwa!tung

Keiner.

5.    Weitere.Kosten

Der Gesetz'entwurf vörbessert den Schutz von Geschäftsgeheimnissen, indem zivilrechtli-
che Ansprüche ausgebaut werden und besondere Geheimhaltungsregelungen im zivilge-
richtlichen Verfahren bei der Verietzung von Geschäftsgeheimnissen vorgesehen werden.
Dies wird zu einer Mehrbelastung der ordentlichen Gerichte führen. Mangels Anhaltspunk-
ten,  wie viele Ansprüche wegen  der Verietzung von  Geschäftsgeheimnissen tatsächlich
geltend  gemacht werden,  kann  diese  Mehrbelastung jedoch  nicht  bezffien werden.  Die
Länder emalten aber die  Möglichkeft, die Mehrbelastung besser aufzufangen, indem  sie
nach Artikel 1  § 14 Absatz 3 ggf. die gerichtliche Zuständigkeit kQnzentriergn. .

Kosten für soziale Sicherungssysteme werden nicht ewart.et. Auch sind keine Auswirkun-
gen auf das Preisniveau, insbesondere a+ff das Verbraucherpreisniveau, ersichtlich.

6.    Weitere Gesetzesfolgen

Weftere Gesetzesfolgen sind nicht zu erwarten.

Vll.       Befristung; Evaluierung

Der Gesetzentwuri sieht zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/943 die Schaffung eines
neuen Stammgesetzes vor sowie die sich daraus ergebenden Änderungen bestehender
Gesetze. Das Stammgesetz Wrd auf Grund der unbefristeten Geltung der Richtlinie (EU)
2016/943 für eine unbestimmte Zeit erforderlich sein.  Daher ist eine .Befristung  nicht vor-
gesehen.EineEvaluierungistnichterforderlich.Untemehmenkönnenselbstentscheiden,
ob  sie  Maßnahmen  zum  Schutz  ihrer  Geschäftsgeheimnisse  treffen  möchten,  um  dem
Schutz des Gesetzes zu unteriallen. Daher kann der hieriür anfallende Erfüllungsaufwand
nicht geschätzt werden, auch wen die Maßnahmen abhängig von der Ah des Geschäfts-
geheimnisses und dgs Untemehmens sehr unterschiedlich sein können. Eine Evaluierung
würde außerdem  nicht in einem  angemessenen Verhältnis zu den daraus zu gewinnen-
den  Erkenntnissen stehen,  da es sich  um  die  Umsetzung von  mindesthamonisierenden
EU-Vorgaben handelt. Um zu überprüfen, ob ein höheres Schutzniveau angemessen sein
könnte, wind ein Erfahrungsaustausch etwa fünf Jahre nach lnkraffireten des Gesetzes für
ausreichend erachtet.

8. Besond.rer Teil

Zu Artikel 1 (Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen)

Zu Abschnitt 1 (Allgem®ines)

Zu § 1 (Begriffsbestimmungen)

Die  Regelung  setzt die  Begriffsbestimmungen aus Artike[ 2  der Richtlinie (EU) 2016/943
um.

•:_h

•\-®
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Zu Nummer 1

Numher 1  enthält  die  Definition  des  Geschäftsgeheimnisses  und  damit  die  Vorausset-
zur`g für di,`e .Eröffn'ung des S6hutzbereiches der Richtlinie (EU) 2016/943.  Der Begrff des
Geschäftsgeheimnisses ümfässt den  ebenfalls  in  der Richtlinie verwendeten  Begffi des
Know-hows und den im deutschen Recht verwendeten Begriff des Betriebsgeheimnisses,
wenn diese lnformationen den jn den .Buchstaben a und b aufgestellten Voraussetzungen
genügen, da die Unterscheidung keine braktische Relevanz besitzt.  Es kann sich sowohl
um technisches wie auch .um kaufmännisches Wissen handeln.

Die  Defin.ition  des  Geschäftsgeheimnisses  entspricht  der  des  Ariikels 39  Absatz 2  des
Über6inkommens  über handelsbezogene Aspekte der Rechte des  geistigen  Eigehtums
(BGB[.199411 _S.1438,1730 -TRIPS). Sie entspricht im .Wesentlichen außerdem der.von
der Rechtsprechung zu § 17 UWG alte Fassung entwickelten Defi"ion_ des Geschäft§ge-
heimnisses.

Die in den Buchstaben a und b genannten Voraussetzungen müssen kumulativ voriiegen,
um die Definftion des Qeschäftsgeheimnisses zu erfül[en.

Zu Bdchstabe a

Buchstabe a  nennt  als  Voraussetzung,  dass  die  lnformation  weder  insgesamt  noch  in
ihren  Einzelheiten den  Personen  in den` Kreisen, die. üblicherweise mit dieser Art von  ln-
fohnationen' umgehen,  bekannt  oder` ohne  weiteres  zugänglich  ist  und  daher von. wirt-
schaftlichem Wert ist. Ausgesch|ossen von der Defihftion werden da" belanglose. lnfor-
matio.neri  und  die ` Erfahrungen  und  Qualffikätionen,  di'e  Beschäftigte. im  Zuge  der Aus-
üb.ung ihrer üblichen Tätigkeiten erlangen; sowie lnformationen, die den Personenkreisen,
die üblicherweise mjt derartigen  lnfo`mationen umgehen, generell bekannt sind bzw. die
für sie leicht zugängli'ch sind.  Eine lnfomation besitzt wirtschaftlichen Wert, wenn sie Ein-
fluss auf die Wettbewerbsposition  hat und dem  lnhaber bei G.eh6imhaltung einen V6rteil
verspricht.  Geschützt  sind  daher  auch  Forschungsergebnisse  von  Universftäten,  wenn
dies.e  am  Wettbewerb teilnehmen.  Typischerweise werden  hierzu züm  Beispiel  Herstel-
Iungsverfahreh,   Kunden-  und   Lieferantenlisten,   Kosteninfomationen,   Geschäftsstrate-
gien, Untemehm6nsdaten, Marktanalysen, Ppototypen, Forme[n und Rezep'te zählen: Kein
Geschäf(Sgeheimnis Sind dagegen lnformatjonen, bei denen ein Geheimha.Itung§interesse
des lnhäbers besteht, dieser aber nicht am Weftbewerb teilnihmt.t   '

Zü Buchstabe b

Buchstabe b ford.ert angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen durch `den rechtmäßigen
lnhaber des Geschäftsgeheihinisses nach Nummer 2. Nach .der Definition des Geschäfts-
geheimnisses zu .§ 17  UWG  afte  Fassung  reichte  dagegen  ein  erkennbarer subjektiver
Geheimhaltungswille  aus,  der  sich  in  objektivön  Umständen  manffestieri.  Bei  den  vom
lnhaber zu treffenden angemessenen Gehejmhaltungsmaßnahmen^ handelt es sich dage-
gen um eine objektive Voraussetzung, für die der lnhabe+ im Streitfall beweisbelastet ist.

Welche Arten von Geheimhaltungsmaßnahmen  konkret erfolgen  müssen,  hängt. von der
Art des Geschäftsgeheimnisses im  Einzelnen ab.  ln Betracht kommen sowohl physische
Zugangsbeschränkungen  und Vorkehrungen wie auch vertragliche 'Sicheungsmechanis-
men. Bei der Wertung der Angemessenheit der Schutzmaßn.ahmen können insbesondere
berücksichtigt werden:  der Weri. des  Geschäftsgeheimnisses  und  dessen  Entwicklungs-
kosten, qie Beqeutung für das Untemehmen, die üblichen Geheimhaltungsmaßnahmen in
dem Unternehmen, die Art der Kennzeichnung der lnfomatiohen und verejnbarte vertrag-
liche Regelungen mit Arbeitnehmern und Geschäftspartnem.
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Zu Nummör 2

§ 1  Nummer 2 enthält die an die deutsche Rechtsteminologie angepasste Definftion des
lnhabers   des   Geschäftsgeheimnisses   aus   Ariikel 2   Nummer2   der   Richtljnie   (EU)
2016/943.  lnhaber ist jede natürliche oder juristische Person, die däs Göschäftsgeheimnis
rechtmäßig erlangt hat und zur Nutzung und Offenbarung berechtigt ist, sodass auch Li-
zenzinhaber erfasst sind.

Zu Nummer 3

§ 1  Nummer 3  enthäft die  Definition  des  Rechtsveft)tzers  und  setzt Ariikel  2 Nummer 3
der  Richtlinie  (EU)  2016/943  um.  Rechtsverletzer ist  nur derjenige,  der gegen  § 3  ver-
stößt, ein Verstoß gegen Nomen aus a,nderen Gesetzen fällt nicht unter die Defihition:    `

Zu Nummer 4

§ 1  Nummer 4 enthält di; Definition des pechtsverietzenden  Produkts aus Artikel 2 Num-
mer4  der  Richtlinie  (EU)  2016/943.  Ein  rechtsverietzendes  Produkt. kann  i.m  Einzeffall

:äcehrtovffoeri#efen;t:neäneseää#::!hge#?ses:nub:::t:aufrechtswidrigeriangte-enutfien

Zu § 2 (Erlaubte Handlungen)

§ 2  enthält  Fallgruppen,  in  denen  die  Eriangung,  Nutzung  oder  Offenlegung  eines  Ge-
schäftsgehe.imnisses eriaubt ist. Die 'Vorschrift setzt Ar(ikel 3 der Richtlinie (EU) 2016/943
um. Anders als in der Richtlinie (EU) 2016/943 wind der Begriff der Erlangung anstatt des
Erwerbs verwendet,  da  über den  rechtsgeschäftlichen  Erwerb  hinaus jegliche  Kenntnis-
nahme  eines  G6schäftsgeheimnis§es  in  dem  Sinne  erfasst  werden  soll,  dass  faktisch
darüber veriügt werden  kanh.  Das beinhaHet eine aktive Kenntnisnahme des Geschäfts-
geheimnisses  oder  bei  in  Gegenständen  verkörperien  Geschäftsg6heimnissen  ein  An-
sichbringen des Gegenstands.

Zu Absatz 1

Absatz  1  legt den  Grundsatz fest,  dass  ein  Geschäftsgeheihinis  duich  ein  Gesetz,  auf
Grund eines Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft eriangt, genutzt oder offengelegt wer-
den darf.  Die Vorschrffi stellt in.sbesondere klar, dass Sonderregelungen zu Geschäftsge-
h6imnissen in anderen Gesetzen vorgehen. Dies betrffi u.a, Vorschrften zu lnfomations-
und   Unterrichtungsrechten  von   betrieblichen   lnteressenveriretungen   (vgl.   Erwägungs-

` grund  18 der Rich"nie).

Zu Absatz 2

Zu Nummer 1

Nach § 2 Absatz 2 Nummer 1  dari ein Geschäftsgeheimnis durch eine eigenständige Ent-
deckuhg  oder  Schöpfung  erlangt  werden. .Somit  kann  es  im  Fall  der ,parallelen  Entde-

3::TgD,:däre%,::3fäT3cEeahur:,red:::akbe?:eeiEx#dsifre£she,:b:::,:sä:ä::gä:::mh:;:s:i:g=
schützten  lnformationen  begründet  werden  sollen.  Alich  im  Urheberrecht  öxistieri  die
Möglichkeft der Doppelschöpfung.

Zu Nummer 2

Nach  § 2  Absatz 2  Nummer2  darf  ein  Geschäftsgeheimnis  ebenfalls  erlangt  werden
d.urch  Beobachtung,  Untersuchung,  Rückbau  oder Testen  eines  Produkts  oder  Gegen-
standes in zwei Fällen: Entweder wenn .dieses öffentlich verfügbar gemacht wurde (Buch-
stabe a) oder wenn das Produkt oder der Gegenstand sich im nechtmäßigen Besitz desje-

(_n
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nige.n  befindet,, der  es  beobachtet,  testet,  untersucht  oder  rückbaut  und  dieser  köiner
Pflicht zur Peschränkung der Erlangung des` Geschäftsgeheimnisses unterliegt (Buchsta-
be b).

Damit wird die Entschlüsselung von Geschäftsgeheimnissen aus Produkten selbst.(das so
genannte „Reverse Engineering") grundsätzl.ich zulässid.  Der Vorschrift liegt wie Nummer
1  die Wertung zugrunde, dass keine Exklusivrechte an als Geschäftsgeheimnis geschütz-
ten lnfomationen begründet werden sollen. Bisher ging die Rechtspnechung für den Fall,
dass ejn  Geschäftsgeheimnis  über eine  Untersuchung des  in  Verkehr gebrachten  Pro-
dukts erschlossen werden konnte,  nur dann von einer Offenkundigkeft der lnfomationen

` und dam nicht von einem geschützten Geschäftsgeheimnis aus, wenn jeder Fachmann
ohne  größeren  Zeit-,  Arbeits-  und  Kostenaufwand  zur Ableitung  in  der  Lage  wäre.  § 2
Absatz 1  Satz 2  Nummer 2 erweiteh demnach die  Möglichkeiten zum  Reverse Enginee-
ring.  Diesem können jedoch weiterhin immaterialgüterrechtliche oder lauterkeftsrechtliche
Schranken entgegenstehen.

Zu Buchstabe. a

UnbesQhränkt zulässig ist ein Reverse Engineering bei Pnodukten, die öffentlich verfügbar
gemacht wurden.  Dies umfässt frei auf dem Markt erhältliche Produkte. Unabhängig vom
GeschGehG  besteht jedoch weiterhin ein  laute`rkeitsrechtlicher Schutz, zum  Beispiel vor
Herkunftstäuscnung und Rufausbeutung nach § 4 Nummer 3 UWG.

Zu.BLlchstabe b

Buchstabe b betrifft Fälle,  in denen die Produkte oder Gegenstände.  die einem  Reverse
Engineering unterzogen wurden,  nicht öffentlich verfügbar gemacht wurden, sondem zum
Beispiel einem Veftragspartner zur Nutzung zur Verfügu'ng gestem wmden. ln diesem Fall
ist ein Reverse Engineering nur zulässig, wenn der lnhaber des Geschäftsgöheimnisses
dem  Vertragspartner nicht vertraglich  untersagt hat,  das  Geschäftsgeheimnis durch  Re-
verse Engineering zu ehängen. Dem lnhaber des Geschäftsgeheimnisses wird in solchen
Fällen damit anheimgestelft, die Möglichkeft zum Reverse Engineering vehraglich auszu-
schließen und so eine rechtmäßige Erlangung des Geschäftsgeheimnisses zu verhindem.

Zu Numher 3

Nach  §  2  Absatz  2  Nummer  3  dari ein  Geschärisgeheimnis  ebenfalls  erlangt  werden,
wenn Arbeftnehmer oder Arbeitnehmervertretung dadunch  ihr Recht auf lnfomation  und
Anhörung  bzw.  auf  Mitwirkung  und  Mftbestimmung  in  Anspruch  nehmen.  Daraus  folgt,
dass die Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervehretungen nicht mit dem Hinweis auf das
Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen eingeschränkt werden  können.  Hiervon  ünabhän-
gig können jedoch arbeitsröchtliche Geheimhaltungsverpflichtungen bestehen.  Die Rege-
lung entspricht der qerzeitigen Rechtslage und entfaltet daher lediglich klarstellende Wir-
kung.

Zu § 3 (Handlungsverbote)

§ 3 enthält einen Katalog von Handlungsverboten, bei denen Missachtung eine rechtswid-
.rige Erlangung oder eine rechtswidrige Nutzung oder Offenlegung vorliegt. Die Vorschffi
setzt Artikel 4 Absatz 1  bis 5 qer Richtlinie (EU). 2016/943 um.

Die  Festlegung  eines  Katalogs  von  Handlungsverboten  verdeutlicht,  dass  Geschäftsge-
heimnisse nicht gegen jede Benutzung durch Dn.fte ohne Zustimmung des  lnhabers des
Geschäftsgeheimnisses geschützt werden, sondem nur gegen bestimmte unlautere Ver-
haltensweisen.  Dies trägt dem  Umstand  Rechnung,  dass  es  sich  bei  Geschäftsgeheim-

`       nissen  zwar  in  gewisser Weise  um  lmmaterialgütemechte  handelt,  aber an\ders  als  bei   '

Patenten,  Marken  und  Urhebemechten  keine  subjektivön  Ausschließlichkeit§-  und  Aus-
schließungsrechte vorliegen können, weil der rechtliche Schutz aLlein von der Geheimhal-
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tung  der lnfomation .abhängt und  nicht von anderen Voraussetzungen wie einer Eintra-
gung oder einer besohderen Schöpfungshöhe. Um lnnnovation und Wettbewerb weiterhin
zu emöglichen, werden daher Geschäftsgeheimnisse nicht völlig der Gemetnfreiheit ent-
zogen und ihrem lnhaber mit Wirkung gegenüber jedemann zugeordnet, sondem es wird
[edigliöh ein bestehender Z.ustand rechtlich abgesichert.  -

ZuAbsatzl   .

Absatz 1  legt Fälle fest, in denen die Eriangung eines Geschäftsgeheimnisses unzulässig
ist.

Zu Nummer 1

Nach Nummer 1  ist die' Eriangung eines Geschäftsgeheimnisses durch bestimmte Verhal-
tensweisen unzulässig.  Hierbei handelt .es sich um den unbefugten Zugang zu Dokumen-
ten, Gegenständen,  Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die das Geschäfts-
geheimnis enthalten oder aus denen sich das Geschäftsgeheimnis ableiten lässt, oder um
die unbefugte Aneignüng oder das unbefugte Kopieren von derartigen Dokumenten.  Ge-
genständen,  Materialien,  Stoffen  oder 'elektronischen  Dateien.  Die  Dokumente,  Gegen-
stände, Materialien, Stoffe oder elektronischen Dateien müssen sich außerdem im  recht-
mäßigen Besitz des lnhabers des Geschäftsgeheimnisses befinden. Die Erlangung selbst
ist nicht unzulässig, wenn der Handelnde befugten Zugang zum Geschäftsgeheimnrs hat-
te oder dieses kopieren oder sich aneignen durfte, zum Beispiel weil er im Rahmen eines
Beschäftigupgsvehältnisses  Zugriff  auf  das  Geschäftsgeheimnis  hat.  Bei  einem   Ge-
brauch oder einer Weitergabe eines de'rrhaßen erworbenen Geschäftsgeheimnisses kann
jedoch eine unzulässige Nutzung oder Offenlegung nach Absatz 2 vorliegen.

Zu Nummer 2

Nummer 2 enthält einen an die deutsche Rechtsteminologie angepassten Auffangtatbe-
stand, der jede Ah von unlauterem Geschäftsgebaren als unzulässig einstuft. Dieser offe-
ne Tatbestand trägt dem  Umstand  Rechnung,  dass im  GeschGehG  nicht abschließend

:ä:g:saenhd:unnegeürb:e:tagheLegtdwe:rdTeenmkLinoTäni,eindg:n,::t:#:it:rheacnh:,Tcnhge:näu:ä:st3ki,:tüs:i:
emöglicht hierbei eine interessengerechte Bewertung anhand der Umstände des jeweili-
gen Einzeffalls.

Zur  Auslegung  herangezogen  werden  kann  FUßnote 10  zu  Ahikel 39  Absatz 2  TRIPS.
Diese definiert den Erwerb, die Nutzung oder die Offenbarung von geschützten lnfomati-
onen an Drme auf „eine Weise, die den anständigen Gepflogenheiten in Handel und Ge-
werbe zuwiderläuftü  derart,  dass sie zumindest Handlungen wie Vehragsbruch,  Vertrau-
ensbruch  und Verleitunö  umfasst und  den  ErweTb nicht offenbarter lnfomationen durch
Dritte einschließt, die wussten oder grob fahrlässig nicht wussten, dass solche Handlun-
gen beim Erwerb eine Rolle spielten.

'  Zu Absatz 2

Absatz 2 legt Fälle fest, in denen die Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheim-
nisses unzulässig .ist.

Nutzung ist jede Verwendung des Geschäftsgeheimnisses, solange es sich nicht um Of-• fenlegung  handelt.  Offenlegung  bedeutet die  Eröffnung  des  Geschäftsgeheimnisses ge-

genüber Driften, nicht notwendigerweise der Öffentlichkeit.
•  Zu Numrt+er 1

Nach Nummer 1  ist die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses un-
zulässig,wennbereitsdieErlangungdesGeschäftsgeheimnisseswegeneinesVerstoßes

(®
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gegen  Absatz |   Nummer ,   (Buchstäbe   a)   oder  Absatz |   Nummer2   (Buchstabe   b)
rechtswidrig ist.

Zu Nummer 2

Die Nutzung ist nach Nummer 2 unzulässig, wenn die das Geschäftsgeheimnis nutzende
oder offenlegende  Person . gegön  eine  veitnagliche. oder sonstige  Verpflichtung .zur Be-
schränkung der NLJtzung des Geschäftsgeheimnisses verstößt.  Das betriff( insbesondere
Fälle,  in  denen  der Zugang  zu .den  Geschäftsgeheimnissen  nach  Absatz 1   Nummer 1
befugt erfolgt war und som keine rechtswidrige Erlangung vorliegt.

\

Eine solche Befugnis zum Zugang zu. Geschäftsgeheimniss6n wird  in der Regel bei Be-
Schäftigten  gegeben  sein.  .Die'se  können  bei  der  Nutzung  oder  Offenle9ung  eines  .Ge-
Schäftsgeheimnisses jedoch gegen vertnagliche Ffflichten vörstoßen.  lm Arbeitsverhältnis
sind  Gehei`mhaltung  und  Loyalität grundsätzlich veriragljche  Verpflichtungen  des Arbeit-
nehm`ers.

Zu Numme+ 3

Die  Offenlegung  ist  nach  Nummer 3  ebenfalls  unz-ulässig,  wenn  die  das  Geschäftsge-
heimnis  nutzende  oder  offenlegende  Person  gegen  eine  Vertrauli.chkeitsvereinbarung
oder eine  sonstige  Verpflichtung  verstößt,  das  Geschäftsgeheimnis  nicht offenzulegen.
Das  betrffi  insbesondere  Fälle,  in  denen  eine  Person  befugt war,  Zugang zu  den  Ge-
schäftsgeheimnissen  nach Absatz 1  Nummer 1  Zu  haben und som keine rechtswidrige
Erlangung  voriiegt.  Unter  eine  Vertraulichkeftsvereinbarung  fällt' auch  die  Verpflichtung
von Arbei.tnehmem irh Arbeitsverhältnis zu Geheimhaltung und Loyalität.

Zu Absatz 3
L,

Absatz 3 zielt auf Situationen,  in denen .die Person,  die das Geschäftsgeheimnis eriangt,
nutzt oder offenlegt,  selbst keinen Verstoß gegen Absatz 2  begangen hat, zum  Beispiel
weil sie das Geschäftsgeheimnis von einem  Dritten örhahen hat.  ln diesen Fällen kommt
es darauf an, ob sie wusste oder fahrlässig nicht wusste, dass sie das Geschäftsgeheim-
nis  über eine  andere  Person  oder mehrere andere  Peisonen  eriangt  hat,  die  das  Ge-
schäftsgeheimnis  rechtswiqrig  eriangt oder rechtswidrig  genutzt oder es offengelegt  ha-
ben. Es reicht aus, dass bei`einer Weitergabe des Geschäftsgeheimnisses über mehrere
` Perspnen eine andere Peison in der Kette gegen Absatz 2 verstoßen hat und der oder die
Handelnde das wusste oder hätte wissen können. Satz 2 stellt klar, dass die Herstellung,
das Anbieten, das  lnverkehrbn.ngen, die Einfuh`r und Ausfuhr sowie die Lagerung rechts-
v.erletzender Produkte Formen der Nutzung darstellen.

Zu § 4 (Rechtfertigungsgründe)

§ 4 `enthältFallgruppen',  in de.nen die  Eriangung,  die  Nutzung oder dje Offenlegung eines
Geschäftsgeheimnisses  gerechtferiigt  sind,  wenn  dies  zum  Schutz  eines  berechtigten
lnteresses  erforderiich  ist.  lst  die  Handlung  im  Einzelfall  gerechtfertigt,  sind  die  in  Ab-
schniq 2 aufgezä"en Ansprüche ausgeschlossen. Die Vorschrift setzt Artikel 5 der Richt-
linie (EU) 2016/943 um und berücksichtigt, dass der Schutz von Geschäftsgeheimnissen
nicht absolut sein kann und im Einzeffa[I hinter Belangen des. AIlgemeinwoh'ls zurücktreten
muss. Berechtigtes lnteresse kann jedes von der Rechtsordnung gebimgte lnteresse sein.
Es umfasst auch lnteressen wirtschaftlicher oder ideeller Art, wenn diese Von der Rechts-
ordnung  gebilligt  werden.  Eine  Abwägung  mit  den  lnteressen  des  lnhabers  des  Ge-
schäftsgeheimnjsses ist in Artikel 5 der Richtlinie (EU) 2016/943 nicht ausdrücklich vorge-
sehen,  kann  aber über den  Begriff des  berechtigten  lnteresses  im  Einzeffall zur Sicher-
stellung  der Verhältnismäßigk6it  erfolgen.  Dies  entspricht  dem  Erwägungsgrund 21  der
Richtlinie  (EU). 2016/943  und  den  allgemeinen  Grundsätzen  des  Unionsrechts.  § 4  ist
auch anwendbar auf die Strafvorschrift des § 22.
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Zu Nummer 1

Nach Nummer 1  ist die Erlangung, di; Nutzung oder die Offenlegung eines öeschäftsge-
heimnisses zur rechtmäßigeri Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und der
lhfomationsfreiheit gemäß der Char(a der Grundrechte d6r Europäischen Union zulässig,
einschließlich  der Achtung  der Freiheit  und  der Plüralität der Medieh.  Die Vorschrffi soll
insbesondere den inve§tigativen Journalismus und den Schutz von jourhalistischen Quel-
len schützen.  Durch die Verweisung auf die Vorschriften der Charta der Grundredhte der
Europäischen  Union wird .diese  insgesamt und  nicht. nur dessen Artikel 11  in  Bezug  ge-
hommen.  Das bedeutet,  das§ neben dem  Grundrecht auch die in der Charta geregelten
Schrankenbestimmungen  zur Anwendung  kommen.  Es  reicht daher njcht aus,  sich  auf
das  Grundrecht  lediglich  zu  berLifen,  sondem  dessen ,Ausübung  muss  im  Einzelfall  in
Übereinstimmung mit den vorgaben der charta eriolgen.     `

Nach  den  Vorgaben ,des Artikels 52 Absatz 1  der Charta  der Grundrechte  der  Europäi-
schen  Union  müssen  Einschränkungen  der in  der Charta  enthaltenen  Grundrechte  den
Wesensgehalt der garantierien Rechte achte`n und dürfen uriter Wahrung des. Grundsat-
zes  der Verhältnismäßigkeit  nur aus  Gründen  des  Gemeinwohls  oder zum  Schutz  der
Rechte  und  Fre'iheiten  anderer vörgenommen  Werden.  Nach  Ariikel 52  Absatz 3  Satz 1
der Charia-sind  hierbei auch die Vorgabent des Artikels 10 der Europäischen  Menschep-
rechtskönvention zu beächten. Das bedeutet, dass Einschränkungen der Meinungsfreiheit
zum Schutz der Rechte der lnhaber von Geschäftsgeheimnissön eriorderiich seih müssen
Und  im  Einzelfall eine Abwägung der entgegeristehenden Grundrechte des [nhabers des.
Geschäftsgeheim`nis§es  m der werisetzenden` Bedeutung. der Meinungsfreiheit  im  frei-
heitlichen und demokrätischen Rechtsstaat vorzunehmen ist. Gleiches gilt für die Achtung
der Freiheit und, der Pluralität der Medien.

Zu Nummer 2

Die Erlangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ist nach
Nummer 2  ebenfalls  gerechtferiigt,  um.  ejne  rechtswidrige  Handlung  oder  ein  and,eres
Fehlverhalten aufzudecken. Voraussetzung  ist,  dass die das ` Geschäftsgeheimnis aufde-,
ckende  Person  in  der  Absicht  gehandelt  hat,  da§  allgemeine  öffentliche  [nteresse. zu
schützen. Die Vorschrffl dient dem Schutz der so genannten Whistleblower und stellt klar,
dass  auch  die  E.riahgung,  die  Nutzurig  und  die  offeniegung  von  infomätionen  über
rechtswidrige  Handlungen  und  anderes  Fehlverhalten  unter  den  genannten, Vorausset-
zungen gerechtfertigt sind.

Der Begriff des Fehlverhaltens umfasst über das rechtswidrige Verhaften hinaus  Aktivitä-
ten, die ein unetmsches Verhaften darstellen, aber nicht notwendigerweise gegen Rechts-
vorschriften  verstoßen.  Ein  Beispiel  merfür könnten Auslandsaktivitäten  eines  Unterneh-
mens sein, die in den betreffenden Län,dem nicht rechtswidrjg sind, aber dennoch von der
Öffentlichkeit al§  Fehlverhalten  gesehen werden  könnten,  wie zum  Beispiel. Kinderarbeit
oder gesundheits- oder urhwertschäd[iche  Produktionsbedingungem Auch die  systemati-
sche und unredliche Umgehung ,von Steuertatbeständen wird in der öffentlichen Diskussi-
on häufig als unethisches Verhalten a`ngesehen.

Die Rechtfertigung nach Nummer 2 erforderi subjektiv, dass die das Geschäftsgeheimnis
offenlegönde  Person  in  der  Absicht  handelt,  das  allgemeine  öffentliche  lnteresse  zu
schütz6n.  Die  offen]egende  Person  muss  m d`em  Motiv  handeln,  die  Öffentlichkeit auf
einen  Missstand  hinzuweisen,  um  zu  einer gesellschaftlichen  Veränderung  beizutragen.
Ausgeschlossen , stnd  damit  zum  Beispiel  die  Nutzung  des  Geschäftsgeheimnisses  als
Druckmittel odereine' Offenbarung des Geschäftsgeheimnisses aus  Rache. Die Absicht,
das  allgemeine  öffent[iche  lnteresse  zu  schützen,  mu§s  dabei -das  doniinierende,  nicht
jedoch das ausschließliche Motiv sein. Es handelt sich. um ein subjektives Motiv, das` aber
im  Rahmen eines 9erichtlichen Verfahrens einer Plausibilitätskontrolle unterzogen werden
kann.

\®
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Arbeitnehmer haben das Recht, ihre Arbeftriehmervertretung zu kontaktieren. Es ist mög-
Iich,  dass sie in ,diesem Zusammenhang Geschäftsgeheimnisse offenlegen bzw.  nutzen.
GleichzeJ.tig  kann  die  Arbeitnehme.rveriretung. durch  diesen  Vorgang  ein  Geschäftsge-
heim nis eri.angen.

Daher privilegiert Nümmer 3 dje Eriangung, die Nutzung oder die Offenlegung eines Ge-
schäftsgeheimnisses  im  Rahmen  der  Offen[egung  gegenüber `der  Arbeitnehmerverire-
tung, soweit die Offenlegung eforderiich war, damit die Arbeitnehmervehretung ihre Auf-
gaben erfüllen kann.  Die Regelung dient dem Schutz von Arbeitnehmem, die sich m ei-
nem  Geschäftsgeheimnis  an. die  Arbejtnehervertretung  wenden,. dam  die Arbeitn6h-
mervertretung  ihre  rechtmäßigen  Aufgaben  erfüllen  .kann.   Gleichzeftig  dient  sie  dem
Scputz der Arbeitnehmervertretüng, die auf diesem Weg ein G6schäftsgeheimnis eriangt.

Zu Abschnitt 2 (Ansprüche bei Rechtsverietzungen)

Zu § 5 (Beseitigung und Unterlassuhg)

§ 5  Satz 1   gibt  dem  lnhaber  des  Geschäfßgeheimnisses  einen  Anspruch  gegen  den
Rechtsverietz6r auf Beseitigung der Beeinträchtigung,  bei Wiederholiingsgefahr und Ge-
fahr` der erstmaligen Begehung auf Unteriassung.  Der Anspruch unteriiegt nach § 8 dem
Vorbehaft.  der  Verhältnismäßigkeft. im  Eirizelfall.  Die  Vorsch.rift  setzt  Ariikel 12  Absatz 1
der Richtlinie (EU) 2016/943 um und entspricht Vorschriften wie § 8 Absatz 1  UWG, § 97
Absatz 1 des Urhebemechtsgesetzes (UrhG) und § 42 Absatz 1  des Designgesetzes (De-
signG).  Für Voraussetzungen  und  Umfang  des Anspruchs  kann  unter Berücksichtigung
der Unterschiede der jeweiligen.Schutzrechte auf Rechtsprechung und Litenatur zu diesen
Vorschriften zurückgegriffen werden.

Ein Verschulden  ist nicht erforderiich. .AIlerdings  ist hierbe`i zu  berücksichtigen,  dass  be-
reits  bei .der Frage,  ob eine rechtswidrige Handruno wegen eines Verstoßes gegen § 3
Absatz 3 vorliegt, subjektive Elemente berücksichtigt werden.

Der  Beseftigungsanspruch  richtet  s.ich  auf die  Abwehr einer berefts  eingetretenen,  fort-
währenden Beeinträchtigung..  Die Fom der Beseftigung  hängt von der An der jeweiligen
rechtswidrigen Handlung ab. Der Anspruch auf Beseftigung kann entsprsthend Ar(ikel 12
Absa.tz 2 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2016/943 auch dadurch erfüllt wenden, dass aus

::nnet:nre#:s#rteeT3::.eBi:sr:dFuohmeiä::'E:,sg|#:::äsnvsepri=:husngteq;geT|ned#:g,oAmbB3:
fem?ßnahme dar als die Vemichtung des rechtsverletzenden  Produkts oder der Rückruf
nach  § 6.  Eine wegen. eines.Verstoßes gegen  § 3  rechtswidrige  Offenlegung  eines  Ge-
schäftsgeheimnisses kann zum  Beispiel dadurch  beseitigt werden, däss eine Publikation
zurückgerufen  wird,  in .der  das  Geschäftsgeheimnis  offenbart  wird,  oder  eine  entspre-
chende Offenlegung auf einer lntemetseite bes.eitigt wird.

Vorau`ssetzung für den Unterlassungsanspruch ist nach Satz 1  eine Wiederholungsgefahr.
Diese ist durch eine bereits begangene Rechtsverietzung grundsätzlich indizier(: Sie kann
entfallen, .wenn  der  Rechtsverletzer  eine  strafbewehrie  Unteriassüngserklärung  abgibt.
Nach Satz 2 bestehtider Unteriassungsanspruch auch dann, wenn eine Züwiderhandlung
erstmals droht. Voraüssetzung hierfür ist eine Erstbegehungsgefahr.

Zu ,§ 6 Wemichtung; H®rausgabe; Rückruf; Enffemung und Rücknahme vom Markt)

§ 6 enthält die Ansprüche des lnhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den Rechts-
verietzer auf Vemichtung,  Herausgabe,  Rückruf,  Entfemung  und  Marktrücknahme.  Ver-
gleichbare  Vorschrffien  existieren  mit § 98  UrhG,.§ 43 .DesignG,  § 140a  Absatz.2  PatG
und § 1.8 Absatz 2 MarkenG. Die Ansprüche unterliegen nach § 8 dem Vorbehalt der.Ver-
hältnismäßigkeit im Einzeffall.
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Zu`Nummer 1;'`

Nummer 1  enthält den Anspruch des  lnhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer  auf  Vemichtung .oder  Herausgabe  der  im.  Besitz  oder  Ejgentum  des
Rechtsverletzers befindlichen Dokumente, Gegenstände,  Materialien, Stoffe ,oder elektro-
nischen  Dateien,  die  das  Geschäftsgeheimnis  enthalteB  oder veri{örperh.  Er setzt Arii-
kel 12 Absatz 1  Buchstabe d der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Der Anspruch richtet sich damit auf die Gegenstände,  in denen das Geschäftsgeheimnis
se[bst enthär(en oder verkörpert .ist. Der Anspruch .setzt kein Verschulden voraus. Voraus-
setzung  ist` allerdings,  da.ss sich  die.Gegehstände  im  Besitz .oder Eigentum  des  Rechts-
verletzers befinden. Unter die Vemichtung fällt bei elektronischen Dateien die Vemichtung
Säriitlicher eventuell vorhandener Kopien.

Zu Nummer 2 `

Numme,r 2 enthält den Anspruoh des lnhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer  auf  Rückruf  der  rechtsverletzenden  Produkte.  Die  Vorschrift  setzt Arti-
kel 12 Absatz 2 Büchstabe a der Richtlinie (EU) 2016/943 um.

Rechtsverietzende   Produkte   sind`  nach   § 1   Nummer4   Produkte,   deren   Konzeption,
Merkmale,  Funktionsweise,  Herstellungsprozess  oder  Marketing  in  erhe.bliöherh  Umfang
auf rechtswidrig erwo`rbenen, genutzten oder offengelegten Geschäftsgeheimnissen beru-
hen.  Der Anspruch  auf  Enffernung  umfa§st  alle  rechtlich  zulässigen  Methoden.  Für dje

. Ansprüche' auf Entfemung uhd Verniöhtung reicht,aus, dass der Rechtsv.erletzer eine' fak-
tische Verfügungsgewalt über die rechtsverletzenden Produkte besitzt.

Zu Nummer 3

Nummer 3 enthält den .Anspruch des  lnhabeps eines Geschäftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer auf dauerhafte Entiemung der rechtsverletzenden Produkte aus den Ver-
triebswegen.  Dass. auch die daueriafte Entfemung der rechtsverietzenden  Produkte als
Unterfall der Marktrück'nahme in Betracht kommt, geht aus Ariikel 12 Absatz 3 der Richtli-

` nie (EU) 2016/943 hefvo+.

Zu Nummer 4

Nummer 4 enthält den Anspruch des  lnhabers eines Geschäftsgeheimnisses gegen den
•   Rechtsverletzer  auf  Vemichtung  der  rechtsverletzenden  Produkte.  Der Anspruch  setzt

Artike[ 12 Absatz 2 Buchstabe c de.r Richtlini6 (EU) 2016/943 uri.

Zu Numher 5

Mit dem  Anspruch auf Marktricknahme  nach  Nummer 5 wird Artikel 12 Absatz 2  Buch-
stabe c der Richtlinie (EU) 2016/943 limgesetzt.  Der Anspruch besteht nur unter der Vo-
raussetzung, qass der Schutz des in Frage stehenden Geschäftsgeheimnisses durch das
im Vergleich zur Vernichtung milc]ere Mittel .der Marktrücknahme nicht beeinträchtigt wird.
Hiemit wird.

Zu § 7 (Auskunft üb®r rechtsverletzende Produkte; Schadensersatz)

Die Vorschrift enthält d.en Anspruch des lnhabers des Geschäftsgeheimnisses gegen den
Rechtsverletzer  auf  Auskunft.   Der  Anspruch   ist  zwar  nicht  von   der  Richtlinie  (EU)
2016/943 vorgegeben, dient aber de'm effektiveh Schutz des lnhabers des Geschäftsge-
heimnisses.  Einen  entsprechenden  Anspruch  enthahen  auch  § 19  MarkenG  und  § 101
UrhG. .Diese  Vori5chriften  enthaften  allerdings  auch  einen  Anspruch  gegenüber  Drmen.
Dieser  ist angesichts .der Tatsache,  dass  es  sich  bei  Geschäftsgeheimnissep  nicht um
lmmaterialgüterrechte handelt, in § 7 nicht vorgesehen.

n
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Zu Absatz 1

Nach Absatz 1  hat der  Lnhaber d6s  Geschäftsgeheimnisses  gegen den  Rechtsverietzer
einen Ansprüch  auf Auskunft über die  Herkunft  und  den  Veririebsweg  der rechtsveriet-
zenden Pnodukte.  Der Ansprucp  unterliegt nach § 8 dem Vorbehaft der Verhältnismäßig-• keft im Einzeffan.

Zu Absatz 2

Absatz 2  sieht  mit  der Schadensersätzpflicht  des  Rsthtsver]e'tzers  Sanktionen  bei  fa]-
soher oder unvol[ständiger Auskunftserteilung vor.. Eihe vergleichbare Vorschrift enthalten
§ 101 Absatz.5 UrhG und § 19 Absatz 5 MarkenG.

Zu § 8 (Anspruchsausschluss bej Unverhäl{nismäßigkeit)

§ 8 schließt Ansprüche nach den §§ 5 bis 7 Absatz i  äus, wenn die Rechtsfolge im  Ein-
zöffall  unverhäftnismäßig  ist,  und  setzt Artikel 13 Absatz 1  der Richtlinie  (EU)  2016/943
urTi. Eine vergleichbare Regelung enthäft § 98 Absatz 4 UrhG.

Obwohl § 7 nicht von der Ri:htlinie (EU) 2016/943 vorgegeben jst,  ist eine' Einbeziehung
des  Auskunftsanspriichs  unter.  den  Vorbehalt  der  Verhäftnismäßigkeft  sachgemäß,  da
auch  eine  Auskunftsverpflichtung  den  Verpflichteten  jm  Einzeffall  stark  beeinträchtigen
kann.

§ 8 zählt Kriterien auf, die bej der Beurteflung der Verhältnismäßigkeit berücksiöhtigt wer-
den müssen: Die Aufzählung ist nicht abschließend; die Berücksichtigung anderer berech-• tigter lnteressen i§t daher möglich.

Zu Nummerl

Besitzt das  Geschäftsgeheimnis  nur einen  geringen Wert,  kann  dies  im  Einzeffall  dazu
führen, dass umfa.ngreiche oder kostspielige Rückruflnaßhahmen als unangemessen be-
urteilt werden.

Zu Nummer 2

Trifft der lnhaber des Gesdhäf(sgeheimnisses nur geringfügige Maßnahmen zum  Schutz
des  Geschäftsgeheimnisses,  kann dies im  Einzelfall ebenfalls zur Unverhäftnismäßigkeit   '
der Ansprüche nach den §§ 5 bis 7 Absatz 1 führen.

Zu Nummer 3

Nummer 3  emöglicht eine Berücksichtigung  subjektiver Komponenten  beim  Rechtsver-
Ietzer. So kann zum Beispiel eine fahriässige Unkenntnis der röchtswidrigen Nutzung. des
Geschäftsgeheimnisses dazu fühnen,  dass  umfangreiche oder kostspielige Rückrufmaß-
nahmen als unangemössen beurieilt werden können.

Zu Numher4                        i

Nach  Nummer 4  können auch die  Folgen der rechtswidrigen  Nutzung oder Offenlegung
des Geschäftsgeheim nisses berücksichtigt werden.

Zu`Nummer5

Nummer 5 verweist auf eine allgemeine Abwägung .zwischen den berechtjgten lnteressen
des  lnhabers des Geschäftsgeheim.nisses und den  benechtigten lnteressen des  Rechts-
verietzers  sowie  den  Auswirkung6n,  die  die  Erfüllung  der  Ansprüche  für  beide  haben
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könnte.  Hierbei  kann  jedes  von  der  Rechtsordnung  gebilligte  lnteresse  berücksichtigt
werden, auch solche wirtschaftlich6r und ideeller Ah.

Zu Nummer 6

Nummer 6 verweist agf die berechtigten lnteressen Dritter.  Bei der Verhältnismäßigkeits-
prüfung des Umfangs der Ansprüche aus den §§ 5 bis 7 Absatz 1  kann zum Beispiel be-
rück§ichtigt werden,  wehn  DrMe  auf die  rechtsverietzenden  Produkte  angewiesen  sind
oder dass ein Dritter Besitzer der im Eigentum des Rechtsverletzers' stehenden Ware ist.

Zu Nummeg' 7
\

Das  öffentliche  lnteresse  umfasst neben  dem  grundsätzlichen  lnteresse an  qer Herstel-
lung eines rechtskonfomen Zustandes auch lnteressen des Staates zum Beispiel im  Be-
röich der öffentlichen Sicherheit.

Zu § 9 (Haftung des Rechtsverletzers)

Zu Absatz 1

§ 9 Absatz 1  enthält die Verpflichtu`ng des Rechtsverletzers zu Schadensersatz. Voraus-
setzung  ist,  dass er vorsätzlich oder fahriässig gegen § 3^ verstoßen  und damit das  Ge-
schäftsgeheimnis vorsätzlich oder fahr!ässig rechtswidrig erlangt, genutzt oder offengelegt
hat.  Die Vorschrift setzt Artikel 14 Absatz 1  Satz 1  der Richtlinie  (EU) 2016/943  um.  Die
Beweislast für das Verschulden liegt wie im  Deliktsrecht üblich bej dem  lnhaber qes Ge-
s6häftsgeheihnisses als Geschädi.gten.

Für  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitnehmer  stellt  § 9  Absatz 1   Satz 2  ausdrücklich  klar,
dass  § 619a  BGB  unberührt  bleibt.  Damit  haben  Arbeitnehmerinnen  und  Arbeitne.hmer
dem  Arbeitg.eber nur dann  Ersatz für den  aus d6r Verletzung  einer Pflicht aus dem Ar-
beitsverhältnis entstehenden Schaden zu leisten, wenn sie die Pflichtverietzung zu ver(re-
t6n  habeh. Wird. ein Schadenersatzanspruch  nach § 9 Absatz 1  Satz 1  gegenüber einer

3#:n£hamkeer:tnd:dße:,ee::enmunAdhz:#:*:]::ng.e,`Lenüqb8::na:rntd:°uchha:ü:esrc£a¥eftngeeß¥#:
•sprüche  nach.  § 9  die  von  qer  Rechtsprechung  entwickelten  Grundsätze  über  die  be-
schränkte Arbeitnehmerhaftung zu beachten (vgl. grund[egend Bundesarbeitsgericht, Be-
s`chluss vom 27. September 1994 -GS 1/89 (A)).

Zu' Absatz 2

Nach Absatz 2 känn der Schadensersatz auch auf der G+undiage des G.ewinns berechnet
werden.,  den  der Rechtsverietzer durch den  Rechtsversto.ß erzielt hat (Satz 1 ),  öder auf

• der Grundlage einer Lizenzanalogie (Satz 2).`  Die Vorschrift setzt Artikel  14 Absatz 2 der
Richtlinie  (EU)  2016/943  um.  Sie  entspricht  der  im  'Rahmen  der  lmmaterialgüterrechte
üblichen dreifachen Schadensberechnurig.

Zu Absatz 3

Absatz 3  beinhaltet einen  Anspruch  des  lnhabers  des  Geschäftsgeheimnisses  auf eine
Gelcientschädjgung  für  er[ittenö`  immaterielle   Nachteile,   soweit  dies  der  Billigkeit' `ent-
spricht.  Die Vorschrift setzt Artikel 14 Absatz 2  Satz 1  der Richtlinie  (EU)  2016/943  um.
Eine vergleichbare Regelung exjstieri in § 97 Absatz 2 Satz 4. UrhG.

Der Ansprvch kann  neben  od'er gesondert von einem ' Ersatz des Vemögensschadens
geltend. gemacht werden.  Die Voraussetzung  der Billigkeit betrffi sowohl  das .Bestehen
des Anspruchs wie auch-dessen Höhe.

®
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Zu § 10 (Abfindung in Geld)

Zu Absatz 1
•   Die  Regelung  privilegiert  den  Rechtsverletzer,  der  nicht  schuldhaft  gehandelt  hat,  also

weder vorsätzlich noch fahriässig.  Er kann zur Abwendung ejnes Ansp"ches nach §§ 5
•oder 6. den .Inhaber des .Geschäftsgeh`eimnjsses  in  Geld  abfinden,  wenn  ihm  durch  die
Eriü[Iung 'der  Ansprüche  ein  unverhältnismäßig  großer  Nachteil  6ntstehen  würde  und
wenn die Abfindung für den lnhaber des Geschäftsgeheimnisses in Geld als angemesseh
erscheint.

Die  Regelupg setz| Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/943  um. Sie soll verhin-
dem, dass Fälle, in denen die Rechtsverietzung nur versehentlich erfolgt ist, zü eiher un-
billigen Vemichtung wirtschaftlicher Werte oder einer unbjlligen Behi.nderung von Weftbe-
werb  und  lnnovation fühnen.  Sie stellt dam ein  Gegengewicht dar zu den Ansprüchen
aus den §§ 5 und 6, die grundsätzlich kein Verschulden vonaussetzen. Eine yergleichbare
RegelLing besteht mft § 100 UrhG.

Der Rechtsverietzer wird  nur dann  nach § 10  befteit, wenn er eine Abfindung nach § 10
a.r}bietet. Voraussetzung für die Abfindu.ng ist, dass dem  Rechtsverletzer durch die Erfül-
lung der Ansprüche aus den §§ 5 und 6 ein unverhännismäßig großer Nachteil entstehen
würde.  Das  kann. dann  vorliegen,  wenn  lediglich  ein  gerjnger nechtsverietzender Tejl  in
einem  Pnoduk( enthalten ist und dieser nur über eine sehr kostspjelige Änderung entfemt
werden könnte, insbesohdere wenn die Kosten der Ändemng weit über der üblicherweise
für die Nutzung des Geschäftsgeheimnisses zu zahlenden Lizenzgebühr liegen würden.

Zuletzt riiuss die Abfindung  in  Geld  dem  lnhab6r des Geschäftsgeheimnisses als ange-
messen erscheinen.  Hierfür ist eine Einzelabwägung der lnteressen beider Seiten vorzu-
nehmen.

ZuAbsatz 2

Absatz 2 regelt die Bedingungen des Rechts auf Zahlung .einer Äbfinduhg.nach Absatz 1.
Für die Höhe des zu zahlenden Betrages ist nach Satz 1  hiaßgeblich, was übli.cherweise-
im Rahmen einer Lizenz zu zahlen wäre. Nach Satz 2 ist höchstens der Betrag zu zahlen,
den der lnhaber in derselben Pauer des Zeitraumes in dem er dem  Rechtsverletzer die.
Nutzung des Geschäftsgeheimniss.es hätte untersagen. können, im Rahmen eiher Lizenz-
vereinbarung eriangt hätte.

Zu § 11 (Haftung des lnhabers ein:s Untemehmens)

§ 11  sieht die  Haftung des  lnhabers eines  Untemehmens für Ansprüche nach  den  §§ 5
bis 7 vor, wenn das Geschäftsgeheimnjs im  Unternehmen von einem  Beschäftigten oder

•  Beauftiagten rechtswidrig verletzt worden ist. Vergleichbare Regelungen bestehen m § 8
`t Absatz 2 UWG, § 44 De`signG und § 14 Absatz 7 MarkenG.

Die Regelung soll verhindem, dass sich der lnhaber `einös Unternehmens bei Verl'etzun-
gen  von  Geschäftsgeheimnissen  den  Ansprüchen  des  Verietzten  deswegen  entziehen
kann, weil er an der Rechtsverietzung nicht selbst beteiligt war, sondem seine- Mitarbeiter
tätig  geworden sind.  Das wäre grundsätzlich  möglich,  da § 3 Absatz 3 däs Verbot einer
Eriangung,  Nutzung oder Offenlegung bei einem  Erhalt des Geschäf(sgeheimnisses über
Dritte davon abhängig macht, dass der Handelhde entweder vorsätzlich handelt oder fahr-

. Iässig: nicht weiß, dassL`ein Verstoß gegen § 3 Absatz 1  oder 2 vorliegt.

Voraussetzung für die Haftung des lnhabers eines Untemehmens über § 11  ist, dass der
Rühtsverietzer die Verietzungshandlung in einem unmiftelbaren inneren Zusammenhang
m den von  ihm wahrgenommenen Aufgaben  im  Untemehmen begangen hat,  Ein  Han-

\
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deln für einen Dritten oder im eigenen lnteresse reicht nicht aus, Auf ein Verschulden des  .
lnhabers des Untemehmens kommt es nicht an.

Nach  Satz 2  gilt die Zurechnung  zu  dem  lnhaber des  Unternehmens für den  Anspruch
aus § 7 Absatz 2 nur, wenn der lnhaber des Untemehmens vorsätzliöh oder grob fahrläs-
sig die Auskunft falsch 'oder unvollständig erteilt hat.  Das trägt der Tatsache  Rechnung,
dass der Schadensersa.tzanspruch nach § 7 Absatz 2 anders als die Ansprüche nach .den
§§ 5 bis 7 Absatz 1  ein Verschulden voraussötzt.  Um den Schadensersatza.nspruch .nach
§ 7 Absatz 2 auch gegen den lnhaber des Untemehmens ausüben zu könneo, muss ein
Organ,  ein  86schäftigter oder Beauftragter die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig
erteilt haben und diese Art der Auskunftserieilung muss dem lnhaber des Unternehmens
zugerechnet werden können.

Der Anspruch auf Schadensersatz ist durch § 11  nicht ausgesch[ossen, obwohl nicht auf
§ 9  verwiesen  wird,  sondem  kann  sich  aus  den  allgemeinen  gesetzlichen  Regelungen
ergeben. Von der Haftung des Unternehmensinhabers bleibt eine. Haftung des Beschäftig-
ten oder Beauftragten oder Angestelften selbst unberühri. `

Zu § 12 (Herausgabeanspuch nach Eintri« der Veriährung)

§ 12  ist lex specialis zu § 852  BGB.  Die Vonschffi regelt einen.\Herausgabeanspruch ge-
gen  deh  Rechtsve.rletzer  in  den  Fällen,  in  denen  ein  Geschäftsgeheimnjs  wegen  eines
Verstoßes, geoen  § 3  rechtswidrig  ünd  schuldhaft  durch  den ' Rechtsverletzer erworben,
offengelegt oder genutzt wurde. Der Anspruch nach § 12 ist wie der Ansprucn nach § 852
•BGB  auf das`  beschränkt,  was  der Rechtsverletzör auf Grund  der rechtswidrigen  Erlan-

gung,  Offenlegung  oder Nutzung  des  Geschäftsgeheimnisses  auf Kosten  des  lnh.abers
des .Geschäftsgeheimnisses` erlangt hat. Für den Anspruch wird eine Veriährungsfrist von
sechs Jahren festge§chrieben, da Ariikel S Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/943 lediglich
Verjährungsfristen von höchstens sechs Jahren eriaubt. Wegen dieser verjährungsrec;htli-
chen Besonderheiten war eine analoge Anwendung von § 852 BGB nicht möglich.

Zu § 13 (Missbrauchsverbot)

Satz 1  schützt die von einer Klage oder Abmahnung  Betroffen6n vor einer missbräuchli-
chen lnan-spruchnahrrie auf` Grund von Ansprüchen wegen der Verietzung von Geschäfts-
geheimnissen.  Die  Vorschrffi  setzt  Artikel 7  Absatz 2  der  Richtlinie  (EU)  20|6/943  um.
Eine vergleichbare Vorschffl existiert mft § 8 Absatz 4 UWG.

Ob eine Abmahnung oder Klage missbräuchlich  ist,  ist nach  den Grundsätzen von Treu
und  Glauben  aus  § 242  BGB  unter  Berücksichtigung  der gesamten  Umstände  zu  ent-
scheiden. § 8 Absatz 4 Satz 1  UWG nennt als Beispiel für einen Missbrauch. das Ziel, ge-
gen  den Zuwiderhandelnden vorwiegend einen An§pruch auf Ersatz von Aufwendungen
oder Kosten  der  Rechtsverfolgung  entstehen  zu  lassen.  In  der Richtlinie  (EU)  2016/943
Werd.en  in  ErwägLJngsgrund 22  als  weitere  Beispiele  genannt,  dass .Ansprüche  gestellt
werden,\ üm den Marktzugang des Antragsgegnörs in unbilliger Weise zu verzögem oder
zu beschränken oder ihn auf andere Wei§e einzuschüchtern oder ihm Schwierigkeiten zu
bereiten.

Satz 2  enthält  Gegenansprüche  des  Abgemahnteh  oder  Beklagten.   Liegt  eine  miss-
bräuchliche  Geltendmachung von Ansprüchen. vor,  kann er Ersatz der für seine. Rechts-
verieidigung eriorderlich`en Aufwendungen verlangen. Satz 3 weist.darauf hin, .dass ande-
re  Ersatzansprüöhe  ebenfalls  bestehen  können.  Hier' kommen  zum  Beispiel  Ansprüche`
nach den §§ 823 ff. BGB in Betracht.   .

Zu Abschnitt 3 (Verfahren in Geschäftsgeheimnisstreitsachen)

Abschnift 3 sieht bes6hdere Regelungen für gerichtliche Verfahren für Streitigkeiten nach
Abschnift 2  vor.  lnsoweit  keine  besonderen  Regelungen  getroffen  werden,  verbleibt  es

(®
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auch in auf das GeschGehG gestützten Verfahren bei den allgemeinen verfahrensrechtli-
chen Bestimmungen. Die Vorschriften geften nur für Geschäftsgeheimnisstreitsachen und
damft weder für Ansprüche,  die  auf anderen  Gesetzen  als  dem  GeschGehG  beruhen,
noch  für  Stiafverfahren.   Gerichtliche   G.eheimhaltungsmaßnahmen   sind   insbesondere
deswegen  erforderijch,  weil  der Schutz als  Geschäftsgeheimnis  von  der Voraussetzung
nach § 1  Nummer 1  Buchstabe a abhängt, dass die lnformation weder insgesamt noch in
ihren  Einzelheiten den  Per§önen  in den Kreisen,  die  üblicheiweise mft dies'er Art von  ln-
formationen umgehen,  bekannt ist. Ohne entsprechende Regelungen zur Geheimhaltung
würde der lnhaber des Geschäftsgeheimnisses dam das Risiko eingehen, dass das Ge-
schäftsgeheimhi.§ seinen Schutz verliert, weil es Gegenstand eines zivilrechtlichen Veriah-
`rens ,geworc!en  ist.  Dies  behinderi  die  effektive  Durchsetzung  des  Schutzes  von  Ge-
schäftsgeheimnissen.

Zu § 14 (Sachlich® und örtliche Zuständigkeit;. Verordnungsermächtigung).

§ 14 regelt die sachliche und öriliche Zuständigkeit und betrffi den Fall, dass der Rechts-
weg zy den  ordentlichen  Gerichten eröffr`et ist.  Der Rechtsweg zu  den Arbeitsgerichteh
bleibt unberühri.

Zu Absatz 1

§ 14 Absatz 1 weist Streitigkeiten, durch die ein Anspruch aus dem GeschGeh.G geltend
gemacht  wird  (Geschäftsgeheimnisstreitsachen),  ausschließlich  den  Zi-Vilkammem  der
Landgeri6hte zü.  Die  Regelund orientiert,sich  an § 1,3 Absatz 1  Satz 1.UWG  und  § 143
Absatz 1  PatentG. Auf Grund der Gemeinsamkeften des Schutzes von Geschäftsgeheim-
nissen  m  dem  Recht. .gegen  den  unlauteren  Wettbewerb  ist die  Nutzung  der weftbe-
werbsrechtlichen Erfahrung und Sachkunde der Landgerichte angemessen.

zii Absätz 2

Absatz 2  regelt  die  örtliche  Zuständigkeit  ausschließlich  anhand  des  allgemeinen  Ge-
richtsstands  des  Beklagten.  Der. allgerneine  Gerichtsstand  einer  Person  bestjmmt  sich

WaäTn§]£:]ds:rn=:v[,psr:zkess:Ldrpduansg6zeEgh,tnzaucstä::::gT:Wä::Sgn.Fea±]&eLj:e#,aanstdfu::,nbeeT
gangen worden ist.

Zu Absatz 3

Absatz 3  enthäft  eine   Konzentrationsemächtigung  für  die  Landesregierungen,  durch
Rechtsverordnung  die  Klagen  für  die  Bezirke  mehrerer  Landgerichte  einem  von  ihnen
zuzuweisen. Die Regelung entspricht § 143.`Absatz 2 PatentG.

Die  Ermächtigung.. emöglicht den  Ländem,  richteriiche Sachkunde zum  Schutz von  Ge-
schäftsgeheimnissen,   .insbesondere   unter   Berücksibr)tiguno   der   besond6ren   zivilpro-
zessualen Regeln, zu zenträlisieren. Damit kann die richterliche Sachkunde effektiver und
arbeitsökonomischer ausgeübt werden.' Die Landesregierung kann die Emächtigung auf
die Landesjustizverwa-Itungen überiragen. Die Länder können außerdem durch Vereinba-
rung  den  Gerichten  eines  Landes  6bliegenden  Geschäftsgeheimnisstreitsachen ' insge-
samt oder teihweise dem zuständigen Gericht eines andenen  Landes übertiagen.  Bei der
Vereinbarung muss es sich um einen Staatsverirag handeln.
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Zu § 15 (Geheimhaltung)

Zu Absatz 1

Absatz 1  enthält die Möglichkeit, streftgegenständliche lnfomationen ganz oder.teilweise
als geheimhaltungsbedürftig einzustufen, wenn  dies`e ein  Geschäftsgeheimnis darstellen
können.   '.

Für die Einstufung der streftgegenständlichen  ln'fohati,onen als geheimhahungsbedürftid

äteg:ÄäAftns¥e3e::::s::g:enis:::adedrij:chhNdaecnhÄnltg#tse?,:r3ai::rd::hGe':ä.bhEai#abcehsuonngd::er
Schutzbedürftigkeit des Geschäftsgeheimnisses ist nicht erforderiich.

Die  Verpflichtung  zur  Geheimhanun9  sowie  der  umfassende  von  der  Geheimhaltu.ngs-
pflicht betroffene Personenkreis erweftem den Schutz der lnhaber von Geschäftsgeheim-
nissen  vor  einer  Offenlegung. d`es  Geschäftsgeheimni§ses  während  eines  öffentlichen
Verfahrens.  Nach bisheriger Rechtslage ist die Anordnung einer Gehöimhahung von Ge-
.schäftsgeheimnissen   ledigliqh  .über  § 174  Absatz 3  des   Gerichtsverfässungsgesetzes
(GVG) möglich.  Diese Regelung greift jedoch erst ab der mündlichen Verhandlung, .nicht'• bereits  ab  Klageeinreichung,  und  untersagt  ledjglich .die  spätere  Offenlegung  des  Ge-

schäftsgeheimnisses,  nicht jedoch 6ine Nutzung. ,Die. Vehvehrvng einer Akteneinsicht an
Drme  nach  § 299  Absatz 2  der Zivilprozessordnung. betrffi  nur  Dritte,  nicht die  Veriah-
rensbeteiligten,  und  lediglich  den  Teilbereich  der Akteneinsicht.  Auf Qrund  der anderen
Ausrichtung  dieser Vorschrffien  können  diese  im  Einzeffa]I jedoch  ebenfalls  anwendbar
•sein.

Diö richterliche Anordnung der Geheimhaltungsbedürftigkeft s6hlägt auf 'die` Justizv6rwal-
tung  durch,  zum  Beispiel  bei der Akteneinsicht.  Bei der Verietzung der Geheimhaltungs-
pflicht kommön Schadensersatzänsprüche in  Betracht,  unter Umständen auch, beamten-
oder berufsröchtliche Sanktionen.

Zu Absatz 2

Hat  das  Gericht  die  streitgegenständlichen  lnfomationen  als  geheimhaltungsbedüritig
eingest(ift,  sind  nach  Absatz 2  alle. Personen,  die  an  dem  Veriamen  beteiligt sind  ocler
Zugang  zu  den  Dokumeriten  besitzen,  die  Teil  des. Verfahrens  sind,  ve.rpflichtet,  diese
lnfomationen  vertnaulich  zu  behandeln.  Sie  dürfen  diese außerhalb  ei.nes  gerichtlichen
Verfahrens  weder  nutzen  noch. offenlegen.  Zugleich  wird  klargestellt,'  dass  die  streitge-
genständlichen  lnfomationen  in  gerichtlichen  Verfahren  verweribar sind. .Die  Verpflich-
tung.en bestehen  unabhängig von anderen Vertraülichkeitsverpflichtungen,  wie zum  Bei-
spiel   der   Verschwiegenheitsverpflichtung   von    Beamten.    Richterinnen   und    Richter,
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger können die als vertrau.[ich ejngestuften lnfomatio-
nen jedoch im Bereich ihrer Aufgaben verwenden und diese zum  Beispiel zur Grundlage
eines Be.weisbeschlusses machen oderim Urteil hierauf eingeheh.

Die Verpflichtungen bestehen allerdihgs nur, wenn die genannten Personen Kenntnis von
den  streitgegenständlichen  lnfomationen  über das  Verfahren  erhalten  haben.  Entspre-
chend bestehen die Vörpflichtungen nioht, wenn die genannten Personen anderweitjg von
•dem  lnhalt eines Geschäftsgeheimnisses 6rfahren  haben.  ln diesem  Falr gelten  lediglich

die Vorschriften des Abschnittes 1 ' des GeschGehG.

Zu § 16 (Ordnungsmittel)

§ 16  schafft  unabhängig  v;n  einem  bestehenden  Titel  eine  eigenständige  prozessuale
Grundlage für das Gericht,  um Ordnungshiaßnahmen bei Verstößen gegen die Verpflich-
tungen  nach  § 15  Absatz 2  ergreffen  zu  können.  Die  Regelungen  setzen  Ahikel .16  der
Richtlinie (EU) 2016/943 um, wonach  bei ejner Zuwiderhandlung gegen die  Pflichten zur

®
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Wahrung  der Veriraulichkeit  i.m  Verfahren  aus  Ariikel 9  die  Möglichkeit `zur Auferiegung
von Sanktionen bestehen muss.

Zu § 17 (Geheimhaltung nach Abschluss des Verfahrens)

§ 17 Satz 1  erstreckt die Verpflichtung zur veriraulichen  Behandlung auch  über den Ab-
schluss des. Veriahrens hinaus. Die Vorschrift setzt Artjkel ,9 Absatz 1  Satz 3 der Richtliniö
(EU) 2016/943 um

§ 17 S.atz 2  lässt die Verpflichtung zur Geh:imhaltung  und  das Verbot der Nutzung  und
Offenlegung  entfallen,.  wenn  das  Gericht  das  Voriiegen  eines  Gesöhäftsgeheimnisses
durch nechtskräftiges Urteil vemeint bder wenn die in  Frage stehenden 'Infomationen für
Personen  in  den  Kreisen,  die  üblicherv\ieise  mft. der` be.treffenden  Ari von  lnformationen
umgeheh, bekannt oder ohne we'nöres z-ugänglich werd6ri.  ln allen üb.rigen Fällen stattge-
b6ndes Urieil, Vergleich) girt die Verpflichtung weiter fort, es sei denn die Parteien treffen
bei einem Vergleich eine abweichende Regelung.

Zu § 18 (Weitere gerichtliche Beschränkungen)

Zu ^bsatz 1

§ 18  Absatz 1  Satz 1  emöglicht zum  Schutz von  Geschäftsgeheimnissen  im  Veriahren
eine  gänzliche  oder teilweise  Begrenzung  des  Personenkneises;  der Zugang  zu  Doku-
menten  und  Verhandlungen  hat,  in. denen  Geschäftsgeheimnisse  eröffnet  wepden.  Die
Regelung  setzt  Aftikel 9  Absatz 2  der  Richtlinie .(EU)  2016/943  um:  Vorauss6tzung  für
eine Anwendung von Absatz 1  ist, dass ejne Eihstufung näch § 15 Absatz.1 erfolgt ist.

Nach.Satz 2  kann die  Beschränkung  des Personenkreises nur eriolgen, wenn  na6h Ab-
wägung  aller Umstände das  Geheimhaftungsinteresse  das  lnteresse  der Betei.ligten  auf
rechtliches Ger)ör auch unter Beachtung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz und ein.
faires  Verfahren  überwiegt.  Satz 3  stellt  sicher,  dass jede  Pariei  ausreichendes  rechtli-
ches Gehör erhält. Die Beschränkung des Personenkreises darf nur insoweft erfolgen,` als
dies  zurn  Sch+itz  des  Geschäftsgeheimnisses  erforderiich  ist.  Daher  ist.auch  eine  Be-
schränkung möglich, die mehr als nur eine natürliche Person jeder Partei und ihien jewei-
ligen Pnozessverireter umfasst. Nabh Satz 4 bestimmt das Gericht nach freiem Ermessen,
welche Anordnungen zur Erreichung des Zwecks erfonderlich sind.

§ 18 Absatz 1  ist entsprechend auf Streftgenossen anzuwenden, nicht jedoch auf Neben-
intervenienten, weil dies m dem -Ansatz des Geheimnisschutzes kollidiert.  Im Verfahren
ist  der Anspruch  auf  rechtliches  Gehör auch  der  Nebenintervenienten  durch  geeignete
Maßnahmen zu wahren. .

Zu Nummer 1

Nummer 1  emöglicht eine Beschränkung des  Personenkreises,  der `Zugang zu von den
Parteien  oder  Dritten  vorgelegten  Dokumenten  erhält,  die  Geschäftsgeheimnisse  oder
angebliche Geschäftsgeheimnisse ent.halten. Die Regelung ist strenger als § 15 Absatz 1,
nach dem  lediglich die Geschäftsgeheimnisse bzw.  die Dokumente, in denen sie enthal-
tbeenscsinmqh£,äaggeehge:Ttae,iu23S::güzTiäegne£eonknuzme:cnht::ta::redj:rg.e§plesß::::fE,inTueTt:::el-

chende Regelung gibt es bislang nicht, da die §§ 172.ff.  GVG den Zu8ang zu Dokumen-
ten unberüm lassen.  Der Kreis der Mitarbeiter an dem zuständigen Gericht, der Zugang
zu den Gerichtsakten hat, wird durch die Regelung nicht beschränkt. Die Regelung enthält
keine  Begrenzung  des  Zugangs  zu  vom  Ge`richt  selbst  hergestellten  Dokumenten  wie
dem  Protokoll einer mündlichen Verhandlung, solche Dokumente fallen jedoch unter § 15
Absatz 1  und § 18 Absatz 1..  '
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`       ZuNummer.2

Nach  Num-mer 2  kann  der  Personenkreis  beschränkt  werden, .der  ah  mündlichen.Ver-
handlungen teilnehmen kann, die dön` Schutz von Geschäftsgeheimnissen betreffen,  und
der Zugang zu den die Verhandlung betreffenden Aufzeichnungen oder Pnotokollen erhält.

Eine  ent§prechende  Regelung  gibt es  bislang  nicht.  Nach  § 172  Nummer2  GV6  kann
das Gericht zwar zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen für die Verhandlung di.e. Öffent-
lichkeit ausschließeh.  Voraussetzung  ist allerdings,  dass  es  sich  um  ein Wichtiges  Ge-
•schäftsgeheimnis  handeft,  dessen  öffentliche  Erörterung  überwiegende  schutzwürdige

lnteressen verletzen Würde. Der Ausschluss steht zudem im Emessen des Gerichts. Die
Regelung erlaubt a.ußerdem nur'. den Ausschluss der Öffentlichkejt,  nicht jedoch eine Be-
grenzung des Personenkreises bezüglich der Parteien. Die §§ 172 ff. GVG können ergän-
zend .zu § 18 Absatz |  angewandt werden, da diese lediglich die Verhandlung selbst be-
t.reffen, dafür aber die Möglichkeft einer strafbewehrten Geheimhaltungspflicht vorsehen,

Zu Absatz 2

Absatz 2 setzt Anikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2016/943`
um.

\

Zu Absatz 3

Da  die  Geheimhaltung  eines  Geschäftsgeheimnisses  auch  in  der Zwangsvo]lstreckung
•.erforderiich sein kann, ordnet Absatz 3 die.Anwendbarkeit der §§  15`bis  18 Absatz 1  und
2  hierauf an.  Hierdurch wird genegelt,  dass` eine ih einem  Erkenntnisverfahren durch das
Gericht der Hauptsache angeordnete Einstufung naqh § 15 Absatz 1  oder eine nach § 18
Absatz 1  ausgesprochene Beschränkung auch im' Veriahren der Zwangsvollstreckung auf
der Grundlage eines in diesem Verfahren eriassenen vollstreckbaren Titels. wöiterhin gilt.
Während  § 17 Satz 1  die  Foriwirkung der Pflichten  zur Wahru.ng .des  Geschäftsgeheim-
nisses  bei  solc.hen  Personen anordnet,. die  berefts  im  Erkenntnisverfahren  h'ft dem  Ge-
schäftsgeheimnis  in  Berührung  gekommen  sind,  wird .durch  § 18  Absatz 3  angeordnet,
dass auch s6Iche Paheien,  Prozessvertreter, Zeugen, Sachverständige, sonstige VertreL
ter und alle sonstigen Personen, die erstmals in dem.Verfahren der Zwangsvollstreckung
vön dem Geschäftsgeheimnis, de5se.n Schutz in dem  Erkenntnisverfahnen nach §` 15 Ab-
satz 1 `oder § 18 Absatz 1  angeordnet wurde, in Berührung kommen, die entsprechenden
Pflichten zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses zu erfüllen haben.

Der Umstand, dass die dem Schuldner nach § 750 Absatz 1  Satz 1  ZPO vor oder bei Be-
glnn  der. Zwangsvollstreckung  z.uzustellende  vollstreckbare  Ausferiigung  des  hihsichtlich
der Geschäftsgeheimnisse,  deren  Schutz angeordnet wurde,  nach`Absatz 2 geschwärzt
wurd6, steht der Zwangsvollstreckung auf der Grundlage' ihrer Zustellung nicht entgegeri.
Das  Gesetz eriaubt  berei.ts jetzt  in  bestimmten  Fällen  die  Zwangsvollstreckung  auf der
Grundlage  der Zustellung  einer vollständig  ohne  Tatbestand  und  Entscheidungsgründe
gefassten vollstreckbaren Ausferiigu`ng  eines  Urteils (§ 750 Absatz 1  Satz 2,  2. Halbsatz
ZPO).  Die  voll§treckbane  Ausfertigung  des  Urteils,  äuf.  deren  Grundlage  das  Vollstre-
ckungsorgan tätig wird ünd die dem Schuldner zuzustellen ist, muss jedoch 'in jedem  Fall
die Urieilsforn+el, soweit deren lnhalt vollstreckt werden soll, enthalten.

Ein Antrag  auf eine Schutzentscheidung  nach den  §§ 15  bis  18 Absatz 1  und  2,  die  im
Erkenntnisverfahren erfolgte,  kann jedoch weder 'erstma,ls  im Verfahpen der Zwangsvol[-
streckung gestellt noch kann eine solche Entscheiduhg durch Organe der Zwangsvollstre-
ckung erlassen. werden.  Eine Schutzentscheidung .kann  nuf in einem' kontradiktorischen
Verfahren dunch das Gericht der Hauptsache im Sinne von § 19 Absatz 6 eriassen wer-
den.  ln  dem. streng  fomalisierten  Veriahren\ der 'Zwangsvollstreckung  kann  die  hieriür
notwendige umfassende lnteressenabwägüng nicht durchgefüm werden.  Hierfür besteht
auch kein Bedürinis, da die Schutzbedürftigkeft von Geschäftsgeheimnissen, die möglich-
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erweise Gegenstand des Rechtsstreits wörden können, regel.mäßig berefts im Erkenntnis-
veriahren zutage treten wird.

Zu § 19 (Verfahren bei Maßnahmen nach_den §§ 15 bis 18)

Zu Absatz 1

Absatz 1  legt den  Zeftpunkt fest,  ab  dem  das  Gericht der Hauptsa-che eine  Maßnahme
nach § 15 Absatz 1  und § 18 Absatz 1 treffen kann.

ZL.Absatz 2  .

Absatz 2  regelt das  rechtliche Gehör der anderen  Pariei.  Diese ist spätestens  nach An-
ordnung der Maßnahme vom  G6richt zu hören. Das Gericht kann die Maßnahm-en dem-
riach anordnen und .die andere Partei erst danach anhören.. Das börücksichtigt die Tatsa-

• che, dass die den Antrag stellende Par(ei schutzbedürftig ist und einö Anhörun9 der andei
re'n  PaTtei. vor Ano`rdnung  der Maßnahmen  den  Söhutz des  Geschäftsgeheimnisses b®'
rgits  beeinträchtigen  kann.. Da  die  andere  Partei  spätestens  nach Anordnung  der Maß-
nahme zu hören ist, kann eine Anhörung auch vor Anordnung d6r GeheimhaltungsbedürF-
tigkeit statffinden, sofem besondere Gründe hierfür sprechen -etwa weil der genaue Per-
sonenkrejs zu bestimmen ist, dem Zugäng zu den gehe,imhaltung§bedürftjgen Dokum6n-
ten gewährt werden soll. Auf,Grund des hohen Schutzbedürfnisses der den Antrag  stel-
lenden Partei ist davon auszugehen, dass die anfänglich umfassende Anordnung der Ge-
heimhaltung. den Regerfall darstellen wird. Der Zugäng des betpeffenden Personenkreises
zu  den  geheimhaftungsbödümigen  lnfomatjonen  wird  durch  die .Möglichkeft  zu  einem
abgestuften Verfahren sichergestellt. Das Gericht kann die von ihm getroffenen Maßhah-
men  nach Anhörung ,der Parieien ,wieder aufheben  oder abändem.  Die  Regelung  stellt
sicher, da§s däs Gericht die Einordnung auch ohne entspnechenden Antnag wieder aufh®
ben oder ändem kann, wenn zum` Beispiel eine nachträgliche Ahhöruhg der anderen Par-
tei Hinweise gibt, dass ein Geschäftsgeheimnis voraussichtlich nicht vorliegt`.

Zu Absatz 3

Absak 3 sieht vor,  dass die den Antrag ste[Iende  Par(ei für eine Maßnahme nach § 15
Absatz 1   oder  § |8  Absatz 1   ledig.Iich  glaubhaft  machen  muss,  dass  es  sich  bei .den
streitgegenständlichen lnfomationen iim ein Geschäftsgeheimnis handeln kann.

Zu Absatz 4

Die  f¥Iichten  der antragstellenden  Partei -werden  in Absatz 4  bestimmt.  Diese  muss  bei
der Einreichung von Anträgen nach § 15 Absatz 1  diejenigen Ausführungen in.Schriftstü-
cke und sonstigen Unterlagön kennzeichnen, dje Gesöhäftsgeheimnisse entharten. Im Fall
des § 18 Absatz 1  Satz 1  Nummer 1  muss sie zusätzlich eine Fassung  ohne Preisgabe

t::ncdeasschGäeftnscghethve:Tndi::eznusvt#:guenn;:|::::gi:i:haeunsgwe:redne,ne5asne|.d:#h:iesihäicbhet:
sondere Umstände bekannt, die eine solche Vemutung nicht rechtferiigen.

Zu Absatz 5

Nach Satz 1  ergeht die Entscheidung über den Antrag durch Beschluss. Beabsichtigt das
Gericht die Zurückweisung  des Antrags,  hat es dje den Antrag  stellende Pariei  auf die
beabsichtigte Zürückweisung und die Grü.nde hierfür hinzuweisen uh.d ihr binnen einer zu
bestimmenden Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Nach Satz 3 kann die An-
ordnung  der  Geheimhaltungsbedürftigkeit  nach  § 15  Absatz 1   und  der  Beschränkung

t:?äe§n.18aAkbs4a:et:TsrtgdeaTae|n,sdaamss|idüebTrigReencä!:::ftf:'riii:edeBre!:#tes,ä:h:,aaJLgnej::.hi;:
gespaltene Anfechtbarkeit dient einem  am  Sinn  und  Zweck der materiellen  Regelungen
orientierten  Rechtsweg:  Wird  die  Geheimhaltung  bzw.  Beschränkung  angeordnet,  soll
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diese Anordnung erst mft einem etwaigen Rechtsmmel in der Hauptsache überpriffi wer-
den.  Da der Schutz des Geschäftsgeheimhisses gewährieistet ist, .kann die Beeinträchti-
gung  des  Bekl'agten  insofem  hingenommen  werden.  Lehnt  das  erstinstanzliche  Gericht
hingegen Maßnahmen nach § 15 oder § 18 ab, gerät das Geschäftsgeheimnis in Gefahr.
ln  diesem  Fall  soll  die  ablehnende  Entscheidung  zunächst durch  soforiige  Be§chwerde
überprüft werden  können.  Eine  sofortige  Beschwerde. ist  nur gegen  Entscheidungen  im
ersten Rechtszug möglich.

ZuAbsatz6   .

Absatz 6. regelt,  dass  als  Gericht der Hauptsache  im  Sinne der Vo.rschrffien dieses Ab-
schnitts das  Ger'icht des ersten  Rechtszuges (Nummer 1`)  und, wenn die Hauptsache in
der Berufungs`instanz anhängig ist, das Berufungsgericht (Nummer 2) anzu§ehen ist.  Die
Regelung  soll  sicherstell6n,  das§  das jeweils  mit  der  Sache  befasste  Gericht  über die
Maßnahmen hach § 15 oder § 1.8 eritscheiden kann.

Zu § 20 (Bekanntmachung des Urteils)

Die   Möglichkeit  zur  Bekanntmachung  des  Urteils. in   Geschäftsgeheimnisstreitsachen,
gleich welchen Rechtswegs, sol[ potentielle Rechtsverietzer abschreöken `und der Öffent-
Iichkeit  anzeigen,  dass  Geschäftsgeheimnisse  von  anderen  rechtswidrig  genutzt  oder
offengelegt wurden. Obsiegt der Beklagte, kann mit der Veröffentlichung dessen Ruf wieT
derhergest6Ift werden.  Die.Regelung  setzt Artikel 15 Absatz 1  und  3  der  Richtlinie  (EU)
2016/943 um. Entsprechende Regelungen bestehen in § 12 Absatz 3 UWG, § 103.UrhG,
§ 19c MarkenG, § 140e PatG und § 24e Gebraudhsmustergesetz.

Zu.Absatz 1

Antnagsberechtigt  ist  die  Pahei,  die  in  einer  Geschäftsgeheimnisstreitsache  gerichtlich
obsiegt hat.  Dies  kann  sowohl  der Kläger als  auch der  Beklagte  sein.  Diö  Bekanntma-
6hungsbefugnis kann auch bei..einem teihMeisen C)bsiegen.vorliegen.

Voraussetzung für die Bekanntmachung ist die Därlegung eines ber6chtigten  lnteresses.
Die  Kriterien,  die  hierfür  im  Rahmen  der Verhäftnismäßigk.eit  mäßgeblich  sein  können,
werden in Absatz 2 aufgezählt.  Die Bekanntmachung erfolgt auf Kosten der unteriiegen-
den  Pariei.  Das  Gericht  bestimmt Ari  und  Umfang  der  Bekanntmachung  im  Urteil  unter
der Berücksichtigung  der  in  der Entscheidung  genannten  Persönen.  Berücksichtigt. wer-
den können damit auch die lnteressen Drifter.

Zu Absatz 2

Absatz 2 zäm Kriterien auf, die bei der Beurteilung durch das Gericht, ob die obsiegende
Pariei  6in  berechtigtes  ]nteresse  an  der öffentlichen  Bekanntmachung  des  Urleils  oder
lnfomationen  über das Urteil hat,  berücksichtigt werden  müssen.  Berücksichtigt yverden
kann auch der immaterielle Wert. Die Aufzählung ist nicht abschließend, das-Gericht kann
weitere sachdienliche Kriterien bei der Prüfung der Verhäftnismäßigke.ft berücksichtigten.

Zu Absatz 3

Die  Bekanntmachung setzt Rechtskraft voraus.  Das Gericht kann  hiervon jedoch abwei-
cheri, Wenn ein dringendes Bedürfnis für die,Veröffentlichung vor der Rechtskraft besteh,t.

Zu § 21 (Streitwer(begünstigung)

Zu Absatz 1'

§ 21  Absatz 1  sieht  die  Möglichkeit zu  einer Streitweribegünstigung  vor,  wenn  bei  Ge-
schäftsgeheimnisstreitsachen  eine  Partei  glaubhaft  macht,  dass  die  Belastung  m  dep
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Prozesskosten  na6h  dem .vollen  Streitweri  ihre wirtschaftliche  Lage  erheblich  gefährden
würde. Entsprechende Regelungen finden sich in § 12 Absatz 4 UWG, § 144 PatG, § 142
MarkenG und § 54 DesignG.

Di6 Regelung soll verhind6m, das's die Bereitschaft einer wihschaf(Iich schwachen Partei
zur Rechtsdurchsetzüng oder -verieidigung  durch  die  im. Regeffall voraussic`htlich  hohen
Strem^/erte bei der Verietzung von  Geschäftsgeheimnissen  beeinträchtigt wird.  lm  Sihne
einer. Härtefäll.regelung  ist  in  diesem  Fall eine einseftige Streitweribegünstigung  der wirt-

:i:#sftk:csh,esncghe:ääheesreann::r#,ögäc:;::ek::gme:unpgk:,:tn,n::=ne§in51s,fep#:h3u::esrg::
rücksichtigung. beiderseftiger lnteressen hoch ausfallen kann.

Für die  Herabsetzung  ist ein Antrag der Partei erforderiich,  die eine  Streitwertbegünsti-
gung  emeichen  möchte.  Die  Streitwertbegünstigung  betrifft  nur den  Gebührenstreitwert.'
Die  Anondnung  liegt  im  pflichtgemäßen, Emessen  des  Gerichts.  Dje  Entscheidung  hat
qhne Berücksichtigung der Frage de§ Ob.siegens der wirtschaftlich schwäöheren .Pariei zu
erfolgen. Allerdings kann das vorprozessuale  Verhalten gewqrdigt weriden, `weil  die Vor-
schrif( kein leichtfertiges Pmz6ssieren erieichtem soll.

Zü Absatz 2

Absatz 2  regeit  die  weiteren  Fpigen  bei  Anordnung  einer  Streitwärtbegünstigung  nach
Absatz 1 .

Zu Absatz 3
' Zu einem späteren Zeitpunkt als vor der Verhandlung zur Hauptsache ist der Antrag nur

dann zulässig,  wenn  der angenommene oder festgesetzte. Streitwer( dürch  das  Gerjcht
.h`eraufgesetzt wird.  Der Antrag  auf Streitwertbegünstigung .kann  gemäß  Satz 3 .vor der
•Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werdem  Er kann aber au6h schrift-
sätzlich beantragt werden.

ZuAbschnitt4(Strafvors`chrift®n)

`  Zu § 22 (Strafvorschriften)

§ 22 entspricht im Wesentlichen den bisherigen §§ 17 bis 19 UWG, die anhand der geän-
J

der(en Anfprderungen an das  Nebenstrafrecht modemisiert und an die  Begriffe des.G®
schGehG angepasst wurden.  Entsprechend der Teminologie in dem zivilrechtlichen Teil

`    des  GeschGehG  entfällt die  bisherige  gesetzliche  Unterscheidung  von  Betriebsgeheim-
nissen und Geschäftsgeheimnissen zugunsten der einhejtlichen Verwendung des Begriffs
des Geschäftsgeheimnisses. Die Uritenscheidung hafte zudem berefts bisher keine prakti-
sche Relevanz. Die im UWG enthaltene Spezffizierung, dass die Tathandlungen unbefugt
erfo|gen müssen, wurde gestrichen, da dunch  die Bezugr)ahme auf die einze[nen  Hand-  ``
lungsverböte in § 3 GeschGehG deutlich wird, dass nur eine auch zivilrechtlich rechtswid-
rige Handlung` n?ch dem GeschGehG unter die Strafvorschrfflen fallen kann.

Zu Absatz 1

Absatz 1  enthält die  Straftatbestände aus  § 17 Absatz 1  und Absatz 2  Nummer 2  UWG
^`     .  alte  Fassung.  Bei  dem  subjektiven  Tatbestandsmerkmal zugunsten  eines  Dritten  ergibt

sich  durch  die  Richtlinie  (EU)  2016/.943  und  ihre  Umsetzung  in  diesem  Gesetz  im  Verl
gleich zu der bisherigen  Rechtslage qie Änderung, dass dieses bei Voriiegen der Recht-
fertigungsgründe aus § 4 ausgeschlossen ist.  Hierdurch wird die Möglichkeit eines recht-

t       lich  zulässigen  Whistleblowings  erweiteri.  Nach  bisheriger Rechtslage  konnten  sjch  Be-
• schäftigte` nach § 17 Absatz 1  UWG alte Fassung strafbar machen, wenn sie lnfbmatio-

nen über rechtswidrige Verhaltensweisen des Arbeitgebers an die Strafveriolgungsbehör-   .
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den oder die Presse weitergaben, weil dies das Merkmal der Mitteilung eines Geschäfts-
gehei`mnisses zugunsten eines Dritten darstellen konnte.

Zu Nummer 1

Nummer t  entspriäht  § ],7 Absatz 2  Nummer t. UWG  a,te  Fassung  und  ste[,t  dje  Eriän.
gung  eines  Geschäftsgehäimnisses  durch  eine  in  § 3  Absatz 1   Nummer l   genannte
Hand[ung unter Strafe. Die Tathandlungen des Verschaffens oder Siche'ms'wurden durch
den im GeschGehG. benutzten Begriff der Eriangung ersetzt. Eine inhaltliche Ähderung ist
hiemit nicht verbunden.

Zu Nummer 2

Num`mer 2  stellt  eigene. rechtswidrige  Vortaten  des  Handelnden  unter Strafe.  Dies  er`t-
spricht einem  Teil der Regelung von  § 17 Absatz 2  Nummer2  UWG. alte  Fassung.  Die
Tathandlungen des Verweriens und Mitteilens wurden durch die im GeschGehG verwen-
deten.Begffie des Nutzens und der Eriangung ersetzt. Eine inhaftliche Änderung ist hier-

üwäi:[ttevFear:suunndge,näinD::nl:#i::glänngded::g¥ehl:e#:iceh?:gb:::e#ifteilenaus§17

Zu Nummer 3

Die Nom entspricht § 17 Absatz 1  UWG alte Fassung und stellt die rechtswidrige Offen-
legung von Geschäftsgeheimnissen durch eine bei einem  Untem6hrT`en beschäftigte Per-
son während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unter Strafe.  Ersetzt Wurde der
.Begrffi des  Dienstverhältnisses durch den Begriff des. Beschäftigungsverhännisses.  Eine
inhaltliche'Änderupg  ist  hiemft ebenfalls  nicht verbunden,. da  auch  na`ch  § 17  lJWG  ein
Dienstverhältnis  im  Sinne des  BGB  nicht Voraussetzung für eine  Strafbarkeit war, son-
dem die Vopschrift alle. Beschäftigten eines Uiitemehmens umfasste.

Zu Absatz 2

Absatz 2  bildet zum  Teil  § 17 Absatz 2  Nummer 2  UWG  alte  Fassung  ab  und  stellt die
Nutzung .oder  Offenlegung  von  Geschäftsgeheimnissen  unter  Strafe,  die  durch  fremde
Handlungeri nach Absatz 1  Nummer 2 oder Nummer 3 erlangt wurden.

Zu Absatz 3

Absatz 2 entspricht § 18 UWG alte Fassung  und  schützt mit Voriagen rier Vorschriften
technischer Ari lediglich  eine  bestimmte  Kategorie von. Geschäftsgeheimnissen.  lm  Ver-
gleich zum bisherigeri Wortlaut wurde ergänzt, dass die anverirauten Voriagen oder Vor-
schriften technischer Art geheim  sein  müssen.  Dam geht die  bisherige Auslegung  der
Nom durch Rechtsprechung ur`d Literatur, dass ,eih Anvertrauen eine fehlende Offenkun-
digkeit voraussetzt, auch deutlich aus dem Worilaut der Nom hervor.

Zu Absatz 4

Absatz 3 entspricht § 17 Absatz 4 UWG alte Fassung, enthält aber nun eine Qualffikation
statt wie bisher ein Regelbeisp,iel.

Zu Absatz 5

Die Strafbarkeit des Versuchs entspricht §" Absatz 3 und § 18 Absatz 2 UWG alte Fa§-
sung. `Die Strafbarkeft der versuchten Anstffiung und der Anst.ftur)g in Absatz 5, wenn der
Täter zur Förderung des eigenen oder fremden Wettbewerbs oder aus Eigennutz handelt,
entspricht § 19  UWG `alte  Fassung  und  trägt, dem. Gefährdungspotential 'von  deradigen
Vorbereitungshandlungen ' für die  geschütztön  Rechtsgüter  Rechnung,  da  der  recht[iche
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Schutz  von  Geschäftsgeheimnissen  allein  von  der  Geheimhaltung  der  lnformation  ab-
hängt. ,

Zu Absatz 6

Absatz 6  Satz  1  Verweis.t  auf § 5  Nummer 7. StGB.  Dies  entspricrit  § 17 Absatz 6,  § 1'8
Absatz4  und  § 19  Absatz 5  UWG  aHe  Fassung.  [m  Vergleich  zur`bisherigen  Fassung
verweist Absatz 6 Satz 2 anstatt auf eine konkrete Strafandrohung nun. auf die §§ 30 und
31  de5 Strafgesetzbuches.(StGB). Di6s beseftigt,.das Ungleict`gewicht, dass ansonsten im
Fall.des § 22 Absatz 2 eine Anstiftung oder versuchte Anstiftung mft der gleichen Strafän-
drohung  belegt .Wäre Wie  die Verwjrkljchung  als  Haupttäter.  Nach  § 30 Absatz  1  Satz 2
StGB ist die Strafe nun für die Absätze 1  bis 4 nach § 49 Absatz 1 StGB zu mildem.

Zu Absatz 7

Das  Strafantragserfordemis  entspricht § 17 Absatz 5,  § 18 Absatz 3  und  § 19 Absatz.4
UWG alte Fassung.

Zu Artikei 2 (Änderung d®r Strafprozässordnung)

Auf Grund der Aufhebung der §§ 17 bis 19 UWG und der Übemahme der Regelungen in
§ 22 müssen die Verweise in § 374 Absatz 1  Nummer 7 der Strafprozessordnung zur Zu-
lässigkeft der Privatklage und  in § 395 Absatz 1  Nummer 6 der Strafprozessordnung zur
Befugnis zum Anschluss .als Nebenkläger angepasst werden und auf das neue Stammge-
setz Bezug nehmen.

Zu Artikel 3 (Änderung des Gerichtskostengesetzes)

Zu Nummer 1

Bei Veriahren über Ansprüche nach dehi  GeschGehG soll - wie beim  UWG - der Streft-
weri grundsätzlich nach der sich aus dem Antrag 'des Klägers.für ihn ergebendän Bedeu-
tung der Sache b®timmt werden. § 51 Absatz 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG) wird
daher um einen Bezug auf das GeschGehG engänzt.

Zu Nummer 2

Auch  für  die  Streftwertbegünstigung  nach  § 21  GeschGehG  soll  in  § 51  Absatz 5  GKG
klargestellt werd.en;  dass diese bei der Bestimmung des Streitweries zu  berücksichtigen
ist.

Zu Artik®1 4 (Änderung des` Gesetzes gegen den un[autepen Wet(bewerb)

bie §§ 17 bis  19 UWG werden auf Grund des Sachzusammenhangs in das GeschGehG
übemommen. Das erfordert die Aufhebung der entsprechenden Vorschriften rm UWG.

Zu ^rtikel 5 (Inkrafttreten)

Däs Gesetz tritt drei Monate nach. der Verkündung in Kraft. Die Frist soll den Ländem er-
•möglichen,  Regelun9,en  zur  gerichtlichen  Konzentration  gemäß  § 1.4  Absatz 3  Gesch-
GehG zu treffen.
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